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Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und Familie

Bewerbungstermine fiir die Zulassung zum Vorbereitungsdienst
fiir das Lehramt an Grundschulen, das Lehramt an Integrierten
Sekundarschulen und Gymnasien sowie das Lehramt an beruflichen
Schulen und den Anpassungslehrgang
und Termine fiir die Aushandigung des Zeugnisses der erfolgreich
abgelegten Staatspriifung fiir das Lehramt an Grundschulen,
das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien
sowie das Lehramt an beruflichen Schulen

Bekanntmachung vom 11. Marz 2026
BJF I B 1.41/BLIQ QU C (komm.)
Telefon: 90227-6216 oder 90227-5050, intern 9227-6216

Gemal § 10 Absatz 4 Satz 3 des Lehrkraftebildungsgesetzes vom 7. Februar 2014
(GVBI. S. 49), das zuletzt durch Gesetz vom 16. Oktober 2025 (GVBI. S. 525) geéan-
dert worden ist, setze ich die Termine (Bewerbungsfristen) fur Bewerbungen um Auf-
nahme in den Vorbereitungsdienst fiir das Lehramt an Grundschulen, das Lehramt
an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien sowie das Lehramt an beruflichen
Schulen und gemal Lehrkraftequalifikationsfeststellungsgesetz Berlin fir den schul-
praktischen Teil des Anpassungslehrganges

— fir Einstellungen am 31. Januar 2028 auf den 21. September 2027
und
— fir Einstellungen am 3. August 2028 auf den 21. Marz 2028
fest.

Gemal § 6 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung iber den Vorbereitungsdienst und die
Staatsprifung fur Lehrdmter (VSLVO) vom 23. Juni 2014 (GVBI. S. 228), die zuletzt
durch Gesetz vom 16. Oktober 2025 (GVBI. S. 525) geandert worden ist, setze ich
den Termin der Aushandigung des Zeugnisses der erfolgreich abgelegten Staats-
prufung fir das Lehramt an Grundschulen, das Lehramt an Integrierten Sekundar-
schulen und Gymnasien sowie das Lehramt an beruflichen Schulen

— fur Einstellungen am 31. Januar 2028 auf den 29. Juni 2029
und
— fiur Einstellungen am 3. August 2028 auf den 1. Februar 2030

fest.

Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Beteiligung der Offentlichkeit
gemal § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB)
Bekanntmachung vom 12. Méarz 2026
Stadt 1A 16
Telefon: 90173-4483 oder 90173-0, intern 9173-4483

Der Entwurf des Bebauungsplans 1-B4a-3 fiir das Grundstlick Alexanderplatz 3
und das norddstlich angrenzende Flurstiick 1253 (Flur 918) sowie Teilflachen der
AlexanderstralRe und des Alexanderplatzes im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, ist mit
Begrindung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen geman § 3
Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) auf der Internetseite:

ABI. Nr. 12/20. Marz 2026 % 719



Veroffentlichungen 11

https://be.beteiligung.diplanung.de/plan/alexanderplatz

sowie auf dem zentralen Landesportal:
mein.berlin.de

ab dem 23. Marz 2026 bis einschlieBlich 24. April 2026
veroffentlicht.

Zusatzlich zur Verdffentlichung im Internet werden die nach § 3 Absatz 2 Satz 1
BauGB zu verdffentlichenden Unterlagen in Form einer 6ffentlichen Auslegung als
andere leicht zu erreichende Zugangsmadglichkeit in dem oben genannten Zeitraum
von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr bei der Senatsverwaltung fiir Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen, Raum 0024, Wirttembergische Stral3e 6, 10707 Berlin,
bereitgehalten sowie nach Vereinbarung per E-Mail (I-B4a-3@senstadt.berlin.de)
bereitgestellt. An gesetzlichen Feiertagen besteht keine Zugangsmaoglichkeit zu den
Raumlichkeiten der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemag § 13a
BauGB ohne Durchfiihrung einer Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4 BauGB durch-
gefihrt.

Wahrend der Verdffentlichungsfrist konnen Stellungnahmen abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch iber Eingabe auf einer der oben genannten
Internetseiten oder per E-Mail an: |1-B4a-3@senstadt.berlin.de Ubermittelt werden.
Bei Bedarf kdnnen Stellungnahmen auch auf einem anderen Weg abgegeben
werden (zum Beispiel schriftlich vor Ort unter der oben genannten Adresse oder
postalisch an die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

- Il A 16 -, Wirttembergische Stral’e 6, 10707 Berlin). Die Stellungnahmen werden

in der anschlieRenden Abwagung der 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander abgewogen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
kénnen unberlcksichtigt bleiben.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6
Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung
mit § 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) und § 30c des Gesetzes zur Ausfiihrung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB). Geben Sie lhre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben ab, erhalten Sie keine Mitteilung Uber das Ergebnis der Priifung lhrer Stellung-
nahme. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ,Information Gber die Daten-
verarbeitung im Bereich des Bebauungsplanverfahrens®, die mit veréffentlicht wird.

w3

Alexander-

Quelle: SenStadt 2026
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Senatsverwaltung fur Wirtschaft, Energie und Betriebe

Richtlinien fiir die Gewahrung von Uberbriickungshilfen
fur straBenbaugeschadigte Gewerbetreibende in Berlin

Bekanntmachung vom 10. Februar 2026
WIEnBe IV D 27
Telefon: 9013-7877 oder 9013-0, intern 913-7877

1 - Rechtsgrundlage

Zur Milderung von Umsatzrickgangen, welche durch Beeintrachtigungen ausgehend
von aufdergewdhnlichen und besonders umfangreichen sowie lange andauernden
Strallenbaumaflnahmen des Landes Berlin entstanden sind, gewahrt das Land Berlin
nach Maflgabe dieser Richtlinien Gewerbetreibenden Billigkeitsleistungen. Hierbei
handelt es sich um freiwillige Leistungen des Landes Berlin im Rahmen von Billig-
keitserwagungen auf der Grundlage von § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
und den jeweils in den Haushaltsplanen des Landes Berlin dafiir bereitgestellten
Haushaltsmitteln.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Leistung. Die Bewilligungsbe-
hérde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemalen Ermessens diskriminierungsfrei im
Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

2 - Gegenstand der Billigkeitsleistungen

Durch eine Uberbriickungshilfe soll Gewerbetreibenden, die durch StraRenbaumaf-
nahmen des Landes Berlin unvorhersehbar oder nur mittelbar betroffen sind sowie
Uber ein zumutbares Maf} hinaus beeintrachtigt werden, das Uberdauern der Bauzeit
erleichtert werden. Die aus Billigkeitserwagungen moglichen Zuschiisse sind auf die
personliche Belastung der Gewerbetreibenden abgestellt und dienen ausschlieRlich
der Vermeidung von Existenzverlusten und dem Erhalt von Arbeitsplatzen (Existenz-
gefahrdung). Es erfolgt kein pauschaler Ausgleich von Umsatzriickgangen. Reine
Umsatzerwartungen werden bei der Festlegung der Hohe der Uberbriickungshilfe
nicht berlcksichtigt.

3 - Empfanger der Billigkeitsleistungen

Empféanger sind ausschlief3lich hauptgewerblich tatige Gewerbetreibende (Geschafts-
inhaber), natirliche Personen, zum Beispiel bei Gesellschaften in der Form einer
GmbH oder einer GbR die einzelnen Personen der Betriebsgesellschaft. Angestellte
eines Gewerbebetriebes sind nicht antragsberechtigt.

4 - Voraussetzungen

4.1 - StralRenbaumalnahmen sind besonders umfangreich und lang andauernd,
wenn sie eine grundhafte Sanierung bewirken sollen und eine Dauer von drei Mona-
ten Uberschreiten.

4.2 - Umsatzriickgange sind dann existenzgefahrdend, wenn die betroffenen Ge-
werbetreibenden aus den verbleibenden Einnahmen der gesamten Geschéftstatigkeit
ihren Lebensunterhalt nicht mehr decken kdnnen oder dafiir auch keine weiteren
Einklinfte und/oder privates Vermdgen zur Verfligung steht. Die Gewerbetreibenden
sind des Weiteren vorrangig verpflichtet, ihre zur Verfugung stehenden Kreditrahmen
auszuschépfen oder in zumutbarem und méglichem Umfang selbst eine Ubergangs-
finanzierung durch eine Kreditaufnahme sicher zu stellen. Bei der Ermittlung der
Vermodgensverhaltnisse sind auch die Einkunfte und das Vermdgen der jeweiligen
Eheleute sowie der Personen einer Lebenspartnerschaft heranzuziehen.

4.3 - Die StrallenbaumafRnahmen missen unmittelbar vom Land Berlin durchge-
fihrt werden oder wegen seiner Beteiligung an den Leitungsbetrieben und mehrerer
Dienststellen vom Land Berlin koordiniert werden.

4.4 - MalRnahmen der Betriebe des Landes Berlin und der Anstalten des &ffentlichen
Rechts, die einen massiven Eingriff ins StralRenland erfordern (zum Beispiel Bau
einer Wasserleitung, U-Bahn-Bau, Tunneldeckensanierung usw.) sind den Stral3en-
baumafRnahmen gleichzusetzen. Férderféhig sind auch MalRnahmen privater Ver-
und Entsorgungsunternehmen (zum Beispiel Vattenfall, Fernwarme GmbH, NBB-
Netzgesellschaft Telekom usw.). Die Gewerbetreibenden haben bereits bei der
Antragstellung offen zu legen, ob Entschadigungsleistungen im Zusammenhang mit
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diesen BaumafRnahmen privater oder 6ffentlicher Stellen gezahlt wurden oder ob
solche beantragt worden sind. Im Rahmen der Antragsbearbeitung sind derartige An-
spriiche zu Uberprufen. Die Prifungsergebnisse hierzu flieen in die Entscheidungs-
vorlage fir die Beratung im Ausschuss mit ein.

4.5 - Baumalnahmen anderer Dienstleistungsunternehmen (zum Beispiel Deutsche
Bahn usw. ) wie reine Hochbaumafinahmen (zum Beispiel Geb&dudeeinriistungen,
Neubauten - unabhangig davon, ob es sich um private Personen, Firmen oder das
Land Berlin oder den Bund handelt) begriinden keinen Anspruch auf Uberbriickungs-
hilfe.

4.6 - Die Gewahrung einer Uberbriickungshilfe setzt voraus, dass die Beeintrachti-
gungen nicht durch eigenes Verhalten beziehungsweise eigene Moglichkeiten ver-
mieden oder gemildert werden kdnnen.

4.7 - Die beantragenden Personen, lber deren Vermdgen ein Insolvenz- oder ver-
gleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, sind nicht férderfahig.

4.8 - Die Antrag stellende Person selbst muss den Gewerbebetrieb beziehungsweise
das Geschéft bereits vor Beginn der Baumalinahme an dem betroffenen Standort
betrieben haben.

5 - Notwendige Unterlagen

5.1 - Die Existenzbedrohung muss durch entsprechende Nachweise belegt werden.
Die Antragsunterlagen sind an die Geschéftsstelle des Ausschusses fir Rdumungs-
betroffene zu senden. Die ausgleichsfahigen nicht gedeckten Ausgaben sind durch

folgende Unterlagen nachzuweisen:

5.1.1 - Umsatzrickgange:

Die monatlichen Umsatzriickgange sind mit entsprechenden Nachweisen der Buch-
haltung durch die antragstellende Person zu belegen.

5.1.2 - Miet-, Steuer-, Lohn- und Zahlungsruckstande:

Sind Miet-, Steuer-, Lohn- oder Zahlungsrickstande wahrend der Beeintrachtigungen
durch die StraRenbauarbeiten entstanden, sind diese durch Vorlage einer entspre-
chenden Kopie nachzuweisen.

5.1.3 - Kontosténde aller geschéaftlichen und privaten Konten:

Bei Antragstellung ist der Saldo der geschéftlichen und privaten Konten durch einen
entsprechenden Auszug des jeweiligen Kontos nachzuweisen.

5.1.4 - Im Rahmen der Antragstellung wird von der Bewilligungsbehdrde tberprift, ob
das antragsgegenstandliche Geschaft im Gewerberegister der Stadt Berlin registriert
ist und ob gegebenenfalls weitere Gewerbe der Antragstellenden vorhanden sind.

5.2 - Ein Antrag ist vollstédndig, wenn alle Fragen im Formular beantwortet sind.
Fragen, die nicht zutreffen, missen entsprechend gekennzeichnet werden. Der An-
trag muss auflerdem mit Datum versehen und von der antragsberechtigten Person
personlich unterschrieben sein und die erforderlichen Nachweise miissen beigefiigt
werden.

6 - Umfang und Hohe der Billigkeitsleistung

6.1 - Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen teilweisen Ausgleich der Um-
satzriickgange, welche wahrend der Beeintrachtigungen durch die StraRenbaumaly-
nahmen des Landes Berlin entstanden sind.

6.2 - Die Hohe der Uberbriickungshilfe ist einzelfallabhzngig und wird unter Beriick-
sichtigung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der beantragenden Person sowie
der Eheleute oder der Personen einer Lebenspartnerschaft im Rahmen von Billig-
keitserwagungen festgesetzt. Die Uberbriickungshilfe soll 35 000 Euro fiir 12 Monate
Bauzeit grundsatzlich nicht tGbersteigen.

6.3 - Sollte sich die Hohe der gewahrten Uberbriickungshilfe als nicht auskémmlich
fur den Erhalt des betroffenen Standortes erweisen, so ist grundsatzlich nach Ablauf
von drei Monaten nach Auszahlung einer gewéhrten Uberbriickungshilfe ein Folge-
antrag zuldssig.

6.4 - Die Uberbriickungshilfe darf von der beantragenden Person ausschlieRlich
zweckgebunden zur Abwendung des drohenden Existenzverlustes - insbesondere
zum Erhalt des betroffenen Gewerbebetriebes und der entsprechenden Arbeits-
platze - verwendet werden.
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7 - Ermittlung der Existenzbedrohung

Die Ermittlung einer Existenzbedrohung ist durch die individuelle Betrachtung der ge-
samtwirtschaftlichen sowie finanziellen Lage der Gewerbetreibenden vorgeschrieben.

8 - Allgemeine Verfahrensvorschriften

8.1 - Antrage auf Gewahrung einer Uberbriickungshilfe sind unter Verwendung des
dafir erarbeiteten Antragsformulars an die Geschéaftsstelle des Ausschusses fur
Raumungsbetroffene bei der Senatsverwaltung flr Wirtschaft, Energie und Betriebe
-1V D 27 -, Martin-Luther-Stral3e 105, 10825 Berlin, zu richten. Dem Antrag sind die
notwendigen Unterlagen beizufligen, welche eine Existenzbedrohung nachweisen.
Unvollstandige Antrage werden nach angemessener Fristsetzung abgelehnt.

8.2 - Uber den Antrag berat der Ausschuss fiir R&umungsbetroffene in nicht ffentli-
cher Sitzung. Im Ausschuss fiir R&umungsbetroffene sind der Rat der Biirgermeister,
die Senatsverwaltung fir Finanzen, die Senatsverwaltung fir Mobilitat, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt, die Senatsverwaltung fir Wirtschaft, Energie und Betriebe
sowie die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und die Handwerkskammer Berlin
vertreten.

8.3 - Um eine Beschleunigung des Antragsverfahrens zu gewahrleisten werden voll-
sténdige Antrdge dem Ausschuss im Umlaufverfahren zeitnah zur Votierung tber-
mittelt.

8.4 - Als Ergebnis seiner Beratung beschlie3t der Ausschuss mit Stimmenmehrheit
Empfehlungen zu den vorgelegten Antragen. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine ab-
lehnende Empfehlung.

8.5 - Uber die Antrage auf Uberbriickungshilfe entscheidet abschlieRend die Senats-
verwaltung fur Wirtschaft, Energie und Betriebe auf der Grundlage der Empfehlung
des Ausschusses fir Raumungsbetroffene.

8.6 - Eine Auszahlung kann erst nach Bestandskraft der Entscheidung erfolgen. Es
sei denn die beantragende Person erklart schriftlich, auf das Rechtsmittel zu verzich-
ten.

8.7 - Die weiteren Modalitaten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid
naher geregelt.

9 - Kumulierbarkeit

9.1 - Eine Kumulierung mit anderen 6ffentlichen Hilfen ist zulassig, sofern im Einzel-
nen keine andere Regelung getroffen wurde.

9.2 - Etwaige Entschadigungsanspriiche gegeniiber privaten Versorgungsunterneh-
men (4.5) werden bei der Festsetzung der Hohe der Uberbriickungshilfe berticksich-
tigt.

10 - Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Ver6ffentlichung in Kraft und am 31. Dezem-
ber 2027 auRer Kraft. Anderungen bleiben vorbehalten.

Amtsgericht Pankow

Ungiiltigkeitserkldrung eines Dienstausweises

Bekanntmachung vom 12. Méarz 2026
AG P BI
Telefon: 90245-454 oder 90245-0, intern 9245-454

Der von der Prasidentin des Amtsgerichts Pankow/Weilensee (jetzt Prasident des
Amtsgerichts Pankow) mit der Nummer SE4471904 ausgegebene Dienstausweis
wird hiermit fur ungultig erklart.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn an das Amtsgericht Pankow,
Parkstraf3e 71, 13086 Berlin, zu senden oder dort abzugeben.
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Landesamt fir Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)

Rundschreiben iiber die Zulassung
einer privaten Sachverstandigen fiir die Untersuchung
von amtlich zuriickgelassenen Proben

Bekanntmachung vom 9. Marz 2026
LAGeSo IV G 1
Telefon: 90229-2409 oder 90229-0, intern 9229-2409

Frau Ann-Kathrin Prins wird gemaf § 3 Absatz 6 der Gegenproben-Verordnung
vom 11. August 2009 (BGBI. | S. 2852), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung
vom 19. November 2019 (BGBI. | S. 1862) geandert worden ist, entsprechend ihrer
Qualifikation als private Sachverstandige flr die Durchfihrung von chemischen und
physikalisch-chemischen Untersuchungen von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln
und Bedarfsgegenstanden, die als amtliche Proben (§ 43 LFGB) entnommen und
zurtickgelassen wurden, zugelassen.

Frau Ann-Kathrin Prins fihrt die Untersuchungen im Labor der Institut Kirchhoff
Berlin GmbH, Oudenarder StraBe 16, 13347 Berlin, durch. Mit diesem Institut ver-
flgt sie Uber ein Priflaboratorium, das den Anforderungen des § 5 der Gegen-
proben-Verordnung entspricht.

Landesamt fur Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo0)

Genehmigung zum Betrieb einer gentechnischen Anlage

Bekanntmachung vom 9. Marz 2026
LAGeSo IV C 21 - 140/07-Umbau UTKT
Telefon: 90229-2449 oder 90229-0, intern 9229-2449

Das Landesamt fir Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) hat dem Robert
Koch-Institut mit Bescheid vom 9. Marz 2026 die Genehmigung gemaf § 8 Ab-
satz 4 des Gentechnikgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. De-
zember 1993 (BGBI. | S. 2066), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 7 des Gesetzes
vom 27. September 2021 (BGBI. | S. 4530) geandert worden ist, zur wesentlichen
Anderung einer gentechnischen Anlage, in der gentechnische Arbeiten der Sicher-
heitsstufe 4 (,hohes Risiko“ gemal § 7 Absatz 1 Nummer 4 GenTG) durchgefiihrt
werden sollen, erteilt. Die Genehmigung ist mit Auflagen verbunden. Die Laborraume
der Anlage befinden sich SeestrafRe 10, 13353 Berlin.

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulédssig. Der Widerspruch ist innerhalb
eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekannt gegeben
worden ist, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes oder zur Niederschrift beim Landesamt flir Gesundheit und Sozia-
les, Turmstraf3e 21, 10559 Berlin, zu erheben.

Der Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach der Veréffentlichung beim
LAGeSo, Haus A, Turmstrafie 21, 10559 Berlin, montags und donnerstags von 9 bis
15 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr (beziehungsweise nach Riicksprache) ein-
gesehen oder dort bis zum Ablauf der oben genannten Rechtsbehelfsfrist von den
Beteiligten schriftlich angefordert werden.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegentiiber Dritten als zugestellt.
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Polizei Berlin

Sichergestellte Gegenstinde (Essbesteck)

Bekanntmachung vom 9. Marz 2025
PolBIn Dir 3 A 35 ZSD
Telefon: 4664-335663 oder 4664-0, intern 99400-335663

Sehr geehrter Herr Daniel Reichel, am 10. Januar 2026, wurden bei einem Polizei-
einsatz lhre personlichen Gegenstande (Buttermesser, Gabel) sichergestellt. Die
Gegenstande liegen auf dem Polizeiabschnitt 35 zur Abholung bereit. Zwei Wochen
nach Veroffentlichung im Amtsblatt fir Berlin gilt dieses Schreiben als zugestellt.
Nach weiteren zwei Wochen werden die Gegenstande vernichtet.

Versorgungswerk der Zahnarztekammer Berlin

Satzung des Versorgungswerkes der Zahnarztekammer Berlin

Bekanntmachung vom 29. November 2025

Telefon: 939358-0

Die Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Zahnarztekammer Berlin

hat in ihrer Sitzung am 29. November 2025 auf Grund von § 22 Absatz 4 Satz 1 des
Berliner Heilberufekammergesetzes vom 2. November 2018 (GVBI. S. 622), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juni 2025 (GVBI. S. 241, 242), in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 der Satzung des Versorgungswerkes der
Zahnarztekammer Berlin vom 30. November 2019 (ABI. 2020, S. 1709), die zuletzt
am 11. November 2023 (ABI. 2024, S. 430) geandert worden ist, folgende Neufas-
sung der Satzung des Versorgungswerkes der Zahnarztekammer Berlin beschlos-
sen:
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Teil I. Organisation

§1
Rechtsnatur, Sitz und Aufgaben

(1) Das Versorgungswerk fuhrt den Namen: Versorgungswerk der Zahnarztekammer
Berlin (VZB). Es ist eine Einrichtung der Zahnarztekammer Berlin mit Sitz in Berlin.
Das Versorgungswerk handelt im Rechtsverkehr unter eigenem Namen. Das Versor-
gungswerk wird gerichtlich und auf3ergerichtlich durch zwei Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses vertreten, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder
der stellvertretende Vorsitzende befinden muss. Seine Mittel sind zweckgebunden
und gesondert zu verwalten und durfen nur zur Erfillung der Zwecke nach Absatz 2
verwendet werden.
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(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern, deren Hinterbliebenen
und sonstigen zum Empfang von Leistungen des Versorgungswerkes Berechtigten
(Leistungsberechtigten) Versorgungsleistungen gemaf den Bestimmungen des § 21
Absatz 1 Satz 1 des Berliner Heilberufekammergesetzes nach Mafligabe dieser Sat-
zung zu gewahren.

(3) Das Versorgungswerk steht auch den Mitgliedern der Zahnarztekammer Bremen
und der Landeszahnarztekammer Brandenburg offen, die durch Anschlusssatzung
dem Versorgungswerk angeschlossen sind (beteiligte Kammern). Die Mitglieder

der beteiligten Kammern haben als Mitglieder des Versorgungswerkes die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der Zahnarztekammer Berlin. Ihre Beteili-
gung an den Organen des Versorgungswerkes ist nach MafRgabe des § 21 Absatz 5
des Berliner Heilberufekammergesetzes in den Anschlusssatzungen der beteiligten
Kammern zu regeln.

§2

Organe
(1) Organe des Versorgungswerks sind:
1. die Vertreterversammlung,
2. der Aufsichtsausschuss und
3. der Verwaltungsausschuss.
(2) Die Tatigkeit der Mitglieder der Organe ist ehrenamtlich.

(3) Die Mitglieder der Organe des Versorgungswerkes haften diesem nur fir Vorsatz
und grobe Fahrlassigkeit.

(4) Mitglieder der Organe haben die jeweils fur ihre Tatigkeit geltenden Gesetze,
Richtlinien und internen Regelungen zu beachten und einzuhalten (z. B. Antikorrup-
tionsrichtlinie, Complianceregeln, Geschaftsordnungen, Anlagerichtlinien, Richtlinien
der Vertreterversammlung flir den Aufsichts- bzw. Verwaltungsausschuss etc. in ihrer
jeweils gliltigen Fassung).

(5) Die Mitglieder der Organe sind in Angelegenheiten, die sie personlich betreffen
bzw. in denen ein Interessenkonflikt besteht, von Beratungen, Abstimmungen und
Beschlussfassungen ausgeschlossen.

(6) Die Mitglieder der Organe unterliegen gegeniiber Dritten der Verschwiegenheits-
pflicht Uber alle Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen ihrer Amtsausubung bekannt
werden. Dies gilt auch nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit. Der Umfang
der Verschwiegenheitspflicht richtet sich in entsprechender Anwendung nach § 84
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Bund) i. V. m. § 1 des Gesetzes Uber das Ver-
fahren der Berliner Verwaltung. Fur die Erteilung der Genehmigung zur Aussage bzw.
Erklarung durch Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsausschusses gegenuber
Dritten tGber Angelegenheiten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ist die
Vertreterversammlung in Abstimmung mit der fiir die Rechtsaufsicht zustandigen
Berliner Senatsverwaltung zustandig; fur die Erteilung der Genehmigung zur Aussa-
ge bzw. Erklarung durch Mitglieder der Vertreterversammlung ist die fiir die Rechts-
aufsicht zustandige Berliner Senatsverwaltung zustandig. Nicht der Verschwiegen-
heitspflicht unterliegen insbesondere Mitteilungen im dienstlichen Verkehr, zwischen
den Organen im Rahmen ihrer Zustandigkeiten und Uber Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedurfen.

§3

Vertreterversammiung

(1) Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Versorgungswerkes. Sie
besteht aus zwolf Mitgliedern, die dem Versorgungswerk angehéren mussen. Die
Zahnarztekammer Berlin und die beteiligten Kammern benennen dem Versor-
gungswerk ihre jeweiligen Vertreterinnen oder Vertreter. Die Amtsperiode entspricht
der Amtsperiode der Delegiertenversammlung der Zahnarztekammer Berlin. Die
Vertreterversammlung wahlt aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied und dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die Vertreterversammlung kann das vorsitzende
Mitglied bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter mit einer 2/3-Mehrheit ihrer
satzungsgemafen Mitglieder abwahlen. Die Vertreterversammlung gibt sich eine Ge-
schéaftsordnung, eine Wahlordnung zur Wahl des Aufsichts- und des Verwaltungsaus-
schusses sowie eine Wahlordnung zur Wahl des vorsitzenden Mitgliedes und dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Vertreterversammlung. lhr obliegen folgende
Aufgaben:
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1. Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden
Vorsitzenden und der weiteren vier Mitglieder des Aufsichtsausschusses,

2. Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden
Vorsitzenden und der weiteren vier Mitglieder des Verwaltungsausschusses,

3. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses,

4. die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses
des Versorgungswerkes,

5. die Beschlussfassung iiber die Verwendung von Uberschiissen, (iber die
MaRnahmen zur Deckung von Fehlbetragen und Uber die allgemeine Renten-
bemessungsgrundlage,

6. die Beschlussfassung lber Anderungen dieser Hauptsatzung mit Zweidrittel-
mehrheit der satzungsgemafRen Mitglieder,

7. die Beschlussfassung Uber Richtlinien fir die Vertreterversammlung sowie
den Aufsichts- und den Verwaltungsausschuss, insbesondere Geschaftsord-
nungen fiir die Ausschisse, Anlagerichtlinien,

8. die Beschlussfassung uber die Entschadigungssatzung.

Beschlusse nach Satz 7 Nummer 1 und 2 kénnen nur gefasst werden, wenn die
jeweils anstehende Beschlussfassung mit der Einladung auf der Tagesordnung unter
Nennung der betroffenen organschaftlichen Position bekanntgegeben worden ist. Flr
die Abwahl von Mitgliedern des Aufsichts- oder des Verwaltungsausschusses nach
Satz 7 Nummern 1 und 2 ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemafen
Mitglieder der Vertreterversammlung notwendig; weiterer Voraussetzungen bedarf es
nicht.

(2) Die Vertreterversammlung wird nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, in
Textform (inkl. E-Mail) mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Beifiigung
der Tagesordnung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein
Drittel der satzungsgemafRen Mitglieder der Vertreterversammlung oder der Verwal-
tungsausschuss dies verlangt. Die Vertreterversammlung ist fir Mitglieder des Ver-
sorgungswerkes Offentlich, soweit nicht die Vertreterversammlung in Ausnahmefallen
die Nichtoffentlichkeit beschlieRt.

Die Prasidentinnen oder Prasidenten der Zahnarztekammer Berlin und der beteiligten
Kammern sowie die Aufsichtsbehdrden sind zu den Vertreterversammlungen einzu-
laden. Sie haben Rederecht.

Ist ein Mitglied der Vertreterversammlung verhindert, an einer Sitzung der Vertreter-
versammlung teilzunehmen, hat es das vorsitzende Mitglied dariiber vorab zu
informieren.

Beratungen, Abstimmungen und Beschlussfassungen der Vertreterversammlung kon-
nen in Prasenz, virtuell oder hybrid durchgefiihrt werden, wenn eine ausreichende,
datenschutzkonforme, dem jeweils aktuellen Stand der Technik und der Datensicher-
heit entsprechende audiovisuelle Kommunikation zwischen den jeweiligen Teil-
nehmenden sichergestellt und die Ausiibung der Beteiligtenrechte der teilnehmen-
den Mitglieder der Vertreterversammlung gewahrleistet ist (§ 22 Absatz 5 Berliner
Heilberufekammergesetz). Dariiber hinaus ist erforderlich, dass die Offentlichkeit
der Sitzung fur Mitglieder des Versorgungswerkes gewahrleistet ist, soweit nicht die
Vertreterversammlung in Ausnahmefallen die Nichtoffentlichkeit beschliel3t oder die
Nichtoffentlichkeit von Rechts wegen geboten ist. Die Priifung und Entscheidung
Uber das Vorliegen dieser Voraussetzungen obliegen der fir die Einberufung der
jeweiligen Sitzung zustandigen Person gemal nachfolgendem Absatz 3. Im Rahmen
einer virtuellen Sitzung oder Hybrid-Sitzung gefasste und protokollierte Beschlisse
gelten als Beschlussfassung unter Anwesenden.

(3) Das vorsitzende Mitglied der Vertreterversammlung oder dessen Stellvertreterin
oder Stellvertreter hat die Sitzung einzuberufen und zu leiten (Versammlungsleitung).
Abweichend von Satz 1 ibt der oder die Vorsitzende des Aufsichtsausschusses
diese Funktion aus, sofern und solange weder ein vorsitzendes Mitglied der Vertre-
terversammlung noch dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter im Amt ist.

Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses und des Verwaltungsausschusses sowie
das Direktorium nehmen an der Vertreterversammlung mit Rederecht teil. Die Ver-
sammlungsleitung ist berechtigt, weitere Nichtmitglieder der Vertreterversammlung
an Versammlungen teilnehmen und sprechen zu lassen, sofern die Vertreterver-
sammlung sich nicht durch einfachen Mehrheitsbeschluss dagegen ausspricht.
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Der Aufsichtsausschuss und der Verwaltungsausschuss sind in der Vertreterver-
sammlung antragsberechtigt. Daneben sind die Vorsitzenden des Aufsichtsausschus-
ses und des Verwaltungsausschusses in der Vertreterversammlung antragsberech-
tigt. Naheres ist in der Geschéaftsordnung zu regeln.

(4) Die Vertreterversammlung ist beschlussfahig, wenn sie nach den Bestimmungen
der Geschaftsordnung ordnungsgemal einberufen wurde und mehr als die Halfte
ihrer satzungsgemaRen Mitglieder anwesend sind. Ist nicht mehr als die Halfte der
satzungsgemalen Mitglieder der Vertreterversammlung zu einer Abstimmung an-
wesend, kann die Versammlungsleitung die Vertreterversammlung unterbrechen, um
die Beschlussfahigkeit zu ermdglichen. Bleibt die Vertreterversammlung beschluss-
unfahig, ist eine neue Vertreterversammlung zu den in der letzten Tagesordnung
nicht abgeschlossenen Tagesordnungspunkten einzuberufen, die dann ohne Ruck-
sicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfahig ist. Satz 1, 2. Halbsatz gilt nicht fur
Satzungsanderungen.

(5) Uber jede Sitzung der Vertreterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen und
den Mitgliedern der Vertreterversammlung, des Verwaltungsausschusses und Auf-
sichtsausschusses auf elektronischem Weg von der Geschéftsstelle zu Ubermitteln.

(6) Beschllsse der Vertreterversammlung kénnen auch im schriftlichen Verfahren
gefasst werden (§ 22 Absatz 5 Satz 4 Berliner Heilberufekammergesetz). Die Ein-
leitung einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und Prifung der Zuléssig-
keitsvoraussetzungen obliegen dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung
oder im Verhinderungsfall dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Eine Beschluss-
fassung im schriftlichen Verfahren ist nur in den Fallen ausgeschlossen, in denen ein
Drittel der satzungsgemaRen Mitglieder der Vertreterversammlung einem Beschluss
im schriftlichen Verfahren (Umlaufbeschluss) widerspricht oder einem solchen
Umlaufbeschlussverfahren im konkreten Einzelfall der Grundsatz der Offentlich-

keit entgegensteht. Ergdnzende Regelungen, insbesondere tber die Form der
Beschlussfassung sowie Uber die Dokumentation der Teilnehmenden, der erfolgten
Abstimmungen und gefassten Beschlusse, kénnen in der Geschaftsordnung der Ver-
treterversammlung getroffen werden.

(7) Die Vertreterversammlung bleibt nach Ablauf ihrer Amtsdauer bis zur Wahl und
konstituierenden Sitzung der neuen Vertreterversammlung im Amt und hat ihre Auf-
gaben bis dahin weiter auszuiiben.

§4

Aufsichtsausschuss

(1) Der Aufsichtsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem
stellvertretenden Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungs-
werkes, von denen bei Wahl nicht mehr als die Halfte Rentnerinnen oder Rentner
sein durfen. Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses diirfen nicht dem Vorstand der
Zahnarztekammer Berlin oder den Vorstanden der beteiligten Kammern oder einem
anderen Organ des Versorgungswerkes angehdren.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses werden von der Vertreterversammlung
nach Maf3gabe der Wahlordnung einzeln und geheim gewahit. lhre Amtsperiode ent-
spricht der Amtsperiode der Vertreterversammlung.

Mitglieder des Aufsichtsausschusses sind nachzuwahlen, wenn ein Mitglied aus-
scheidet. Nachwahlen sind in derselben oder spatestens der nachsten Sitzung

der Vertreterversammlung durchzufihren, sie wirken bis zum Ende der regularen
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. Wird ein Mitglied des Ausschusses ab-
gewabhlt, so kann in derselben Sitzung der Vertreterversammlung, in der die Abwahl
beschlossen wird, die Nachwahl durchgefuhrt werden.

(3) Der Aufsichtsausschuss fuhrt die Geschafte nach Ablauf seiner Amtsdauer bis
zur Ubernahme durch den von der Vertreterversammlung neu gewéhlten Aufsichts-
ausschuss weiter. Dies gilt nicht fir Falle der Abwahl gemaR § 3 Absatz 1 Satz 7
Nummer 1 dieser Satzung. Unbeschadet dessen ist es in diesen Fallen der Abwahl
Aufgabe der Vertreterversammlung, unverziglich und vorrangig fir eine satzungs-
gemale Besetzung des Aufsichtsausschusses durch Kandidatensuche und entspre-
chende Wahlen zu sorgen.

(4)Der Aufsichtsausschuss hat folgende Aufgaben:

1. die laufende Priifung und Uberwachung der Geschaftstatigkeit einschlieRlich
aller Vermdgensangelegenheiten, mit fachlicher Beratung durch Mitarbeitende
des VZB, sowie bei Bedarf dartiber hinaus im erforderlichen, den Grundsét-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechenden Umfang und unter
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der Voraussetzung der Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds der Vertreter-
versammlung und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter mit professio-
neller externer Beratung zwecks Prifung und Beurteilung insbesondere der
jeweiligen Anlagetatigkeiten,

2. im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung
und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter die Bestimmung des Abschluss-
prifers flr den Jahresabschluss und den Lagebericht, der dann vom Verwal-
tungsausschuss zu beauftragen ist,

3. die Entscheidung Gber Widerspriiche gegen Renten- und ahnliche Bescheide
des Versorgungswerkes,

4. im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss die Beschlussfassung Gber
die Bestellung der mathematischen Sachverstandigen oder des mathemati-
schen Sachverstandigen, die oder der Diplom-Mathematikerin bzw. Diplom-
Mathematiker sein muss und vom Verwaltungsausschuss zu bestellen ist,

5. die Mitwirkung an der Vorbereitung der Vertreterversammlung nebst Tages-
ordnung.

(5) Der Aufsichtsausschuss halt mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung
ab. Die Einladungsfrist fiir Aufsichtsausschusssitzungen betragt zwei Wochen. Die
oder der Vorsitzende hat den Aufsichtsausschuss einzuberufen, wenn zwei Mitglieder
des Aufsichtsausschusses es verlangen. Abweichende Ladungsfristen sind in der
Geschaftsordnung zu regeln. Mit der Einladung sind die Tagesordnung bekanntzuge-
ben und das vorsitzende Mitglied der Vertreterversammlung oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter, die oder der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses sowie
das Direktorium zu laden, die jeweils ein Rederecht in den Sitzungen und Teilnahme-
recht an den Beratungen des Aufsichtsausschusses haben.

(6) Der Aufsichtsausschuss ist nur beschlussfahig, wenn mindestens vier Mitglieder
anwesend sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der stellver-
tretende Vorsitzende befinden muss. Beschllisse werden vom Aufsichtsausschuss
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Sitzun-
gen des Aufsichtsausschusses sind nicht 6ffentlich.

(7) Beratungen, Abstimmungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsausschusses
kénnen in Prasenz, virtuell oder hybrid durchgefihrt werden, wenn eine ausreichen-
de, datenschutzkonforme, dem jeweils aktuellen Stand der Technik und der Daten-
sicherheit entsprechende audiovisuelle Kommunikation zwischen den jeweiligen Teil-
nehmenden sichergestellt und die Ausiibung der Beteiligtenrechte der teilnehmenden
Mitglieder gewahrleistet ist (§ 22 Absatz 5 Berliner Heilberufekammergesetz). Die
Prifung und Entscheidung tiber das Vorliegen dieser Voraussetzungen obliegen dem
bzw. der Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses oder im Verhinderungsfall dem
oder der stellvertretenden Vorsitzenden. Im Rahmen einer virtuellen Sitzung oder
Hybrid-Sitzung gefasste und protokollierte Beschliisse gelten als Beschlussfassung
unter Anwesenden. Fur Beschliisse des Aufsichtsausschusses im schriftlichen Ver-
fahren gilt § 3 Absatz 6 dieser Satzung entsprechend.

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses erhalten eine Aufwandsentschadigung
nach der jeweils geltenden Entschadigungssatzung.

§5

Verwaltungsausschuss

(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder
dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungs-
werkes, von denen bei der Wahl nicht mehr als die Halfte Rentnerinnen oder Rentner
sein durfen. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses durfen nicht dem Vorstand
der Zahnarztekammer Berlin oder den Vorstanden der beteiligten Kammern oder
einem anderen Organ des Versorgungswerkes angehdren.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses werden von der Vertreterversamm-
lung nach MafRgabe der Wahlordnung einzeln und geheim gewabhlt. Ihre Amtsperiode
entspricht der Amtsperiode der Vertreterversammlung.

Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind nachzuwahlen, wenn ein Mitglied
ausscheidet. Nachwahlen sind in der derselben oder spatestens nachsten Sitzung
der Vertreterversammlung durchzufiihren, sie wirken bis zum Ende der reguléaren
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. Wird ein Mitglied des Ausschusses ab-
gewahlt, so kann in derselben Sitzung der Vertreterversammlung, in der die Abwahl
beschlossen wird, die Nachwahl durchgefuhrt werden.
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(3) Der Verwaltungsausschuss fiihrt die Geschafte nach Ablauf seiner Amtsdauer

bis zur Ubernahme durch den von der Vertreterversammlung neu gewéhlten Verwal-
tungsausschuss weiter. Dies gilt nicht fiir Falle der Abwahl gemaR § 3 Absatz 1

Satz 7 Nummer 2 dieser Satzung. Sofern derartige Abwahlen mangels Nachwahl
einer entsprechenden Anzahl von neuen Mitgliedern zur Beschlussunfahigkeit des
Verwaltungsausschusses fuhren wirden (vgl. zur Beschlussfahigkeit: § 5 Absatz 6),
ist die Vertreterversammlung verpflichtet, unverziiglich in der gleichen Sitzung durch
vorliibergehende Entsendung im Wege der Wahl einer entsprechenden Anzahl ihrer
Mitglieder fiir eine kommissarische Ubernahme der Organfunktionen im Verwaltungs-
ausschuss und damit fur die Beschlussfahigkeit im Verwaltungsausschuss zu sorgen.
Der Verwaltungsausschuss muss in diesen Fallen voriibergehend mindestens aus
vier Mitgliedern bestehen, unter denen sich der*die Vorsitzende oder dessen Stell-
vertreterin oder Stellvertreter befinden muss. Fir die Dauer der kommissarischen
Ubernahme der Organfunktion im Verwaltungsausschuss scheidet dieses Mitglied
aus der Vertreterversammlung aus und wird vortibergehend durch ein nachriicken-
des Mitglied in der Vertreterversammlung unter Beachtung der insofern geltenden
Regelungen ersetzt. Unbeschadet dessen besteht die Aufgabe der Vertreterver-
sammlung weiterhin darin, vorrangig und mit der gebotenen Eile fiir eine satzungs-
gemafe Besetzung des Verwaltungsausschusses durch Kandidatensuche und
entsprechende Nachwahlen zu sorgen. Sobald die kommissarische Organfunktion im
Verwaltungsausschuss durch die Nachwahl eines anderen Kandidaten endet, lebt die
Mitgliedschaft dieses voriibergehend aus der Vertreterversammlung ausgeschiede-
nen Mitglieds automatisch wieder auf, ohne dass es einer erneuten Wahl fur die Ver-
treterversammlung bedarf; das nachgeriickte Mitglied scheidet zu diesem Zeitpunkt
automatisch aus der Vertreterversammlung aus.

(4) Der Verwaltungsausschuss fihrt die Geschéafte des Versorgungswerkes, soweit
sie nicht anderen Organen obliegen. Der Verwaltungsausschuss kann fir Teilbe-
reiche seiner Aufgaben Kommissionen bilden. Zur Aufgabenerfiillung hat er sich
vorrangig des Direktoriums und der Geschéftsstelle zu bedienen. Im Einvernehmen
mit dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung und dessen Stellvertreterin
oder Stellvertreter darf er im erforderlichen, den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit entsprechenden Umfang professionelle externe Unterstltzung in
Anspruch nehmen.

(5) Der Verwaltungsausschuss héalt mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung
ab. Die oder der Vorsitzende hat den Verwaltungsausschuss einzuberufen, wenn der
Aufsichtsausschuss oder zwei Mitglieder des Verwaltungsausschusses es verlan-
gen. Die Einladungsfrist fur Ausschusssitzungen betragt zwei Wochen. Abweichende
Ladungsfristen sind in der Geschaftsordnung zu regeln. Mit der Einladung sind die
Tagesordnung bekanntzugeben und die oder der Vorsitzende des Aufsichtsausschus-
ses sowie das Direktorium zu laden.

(6) Der Verwaltungsausschuss ist nur beschlussfahig, wenn mindestens vier Mit-
glieder anwesend sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der
stellvertretende Vorsitzende befinden muss. Beschliisse werden vom Verwaltungs-
ausschuss mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden.
Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind nicht 6ffentlich.

(7) § 4 Absatz 7 dieser Satzung gilt fir den Verwaltungsausschuss entsprechend.

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erhalten eine Aufwandsentschadi-
gung nach der jeweils geltenden Entschadigungssatzung.

§6

Direktorium

(1) Das Direktorium besteht aus einer oder zwei Personen. Es wird jeweils auf Be-
schluss des Verwaltungsausschusses von dem oder der Vorsitzenden des Verwal-
tungsausschusses bestellt.

(2) Das Direktorium leitet die Geschaftsstelle und fuhrt die laufenden Verwaltungsge-
schafte nach den vom Verwaltungsausschuss bestimmten Grundsatzen. Es vollzieht
die Beschlusse des Verwaltungsausschusses und ist an Weisungen des Verwal-
tungsausschusses gebunden.

(3) Die Mitglieder des Direktoriums haben die jeweils fur ihre Tatigkeit geltenden
Gesetze, Richtlinien und internen Regelungen zu beachten und einzuhalten (z. B.
Antikorruptionsrichtlinie, Complianceregeln, Geschaftsordnungen, Anlagerichtlinien
etc. in ihrer jeweils glltigen Fassung).

ABI. Nr. 12/20. Marz 2026 % 731



Veroffentlichungen 11

(4) Die Mitglieder des Direktoriums sind grundsatzlich berechtigt und verpflichtet, an
den Sitzungen der Organe teilzunehmen, es sei denn, es ergeht im Einzelfall eine
gegenteilige Weisung bzw. Entscheidung des Verwaltungsausschusses.

(5) Der Verwaltungsausschuss ist berechtigt, eine leitende Angestellte oder einen
leitenden Angestellten mit der Funktion einer stellvertretenden Direktorin oder eines
stellvertretenden Direktors zu beauftragen und zu bestellen.

Teil ll. Mitgliedschaft

§7
Pflichtmitgliedschaft

Pflichtmitglieder des Versorgungswerkes sind die Mitglieder der Zahnarztekammer
Berlin und der nach § 1 Absatz 3 beteiligten Kammern, soweit sie bei Aufnahme
der Kammermitgliedschaft das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht
berufsunféhig im Sinne von § 15 sind.

§8

Befreiung von der Mitgliedschaft
(1) Auf Antrag wird von der Mitgliedschaft im Versorgungswerk vollstandig befreit,
1. wer im o6ffentlichen Dienst als beamtete Dienstkraft tatig ist oder

2. wer eine vollstandige Befreiung von der Beitragspflicht in einer anderen
durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden berufsstandischen
offentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung erwirkt hat,
solange der Tatbestand, der zur Befreiung geflihrt hat, noch besteht.

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen
sind nachzuweisen.

(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Griinde
fur eine Befreiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht er-
bracht, so ist das Kammermitglied ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder Pflicht-
mitglied, sofern es noch nicht alter als 67 Jahre ist.

§9

Befreiung von der Beitragspflicht
(1) Auf Antrag werden von der Beitragspflicht befreit:

1. Mitglieder fir Zeiten der gesetzlichen Mutterschutzfristen (sechs Wochen vor
und acht Wochen unmittelbar nach der Entbindung) und bei Inanspruchnah-
me der gesetzlichen Elternzeit fir deren Dauer, langstens bis zu 36 Monaten
nach der Geburt, wenn nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpflichtet sind
(Kinderbetreuungszeiten);

2. niedergelassene Mitglieder, die wenigstens einen Kalendermonat zusammen-
hangend arbeitsunfahig erkrankt sind, fir jeden vollen Kalendermonat der
Erkrankung; angestellte Mitglieder, die arbeitsunfahig erkrankt sind, nach
Wegfall der Gehaltsfortzahlung durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber,
soweit nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpflichtet sind;

3. Mitglieder fur die Zeit, in der sie im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches
keine zahnarztliche Berufstatigkeit ausuben;

4. Mitglieder, die als beamtete Dienstkraft tatig sind.

Eine Beitragsbefreiung fiir einen Zeitraum, fiir den die Deutsche Rentenversicherung
eine Befreiung nach § 6 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ausgesprochen hat,
ist nicht mdglich.

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von zwdlf
Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen
sind nachzuweisen.

(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Griinde
flr eine Befreiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht er-
bracht, so ist das Kammermitglied ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder bei-
tragspflichtig nach Malgabe dieser Satzung.
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§10
Aufhebung der Befreiung

Wer von der Mitgliedschaft befreit worden ist, kann bis zur Vollendung des 45. Le-
bensjahres beantragen, dass die Befreiung ab Beginn des auf den Antrag folgenden
Monats aufgehoben und sie oder er Pflichtmitglied wird. Der Antrag ist schriftlich zu
stellen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat auf eigene Kosten ein Gut-
achten einer Vertrauensarztin oder eines Vertrauensarztes des Versorgungswerkes
beizufligen, aus dem sich ergibt, dass der Gesundheitszustand der Antragstellerin
oder des Antragstellers zum Zeitpunkt der Antragstellung keinen Anlass zu Bedenken
gibt. Uber den Antrag entscheidet der Verwaltungsausschuss. Er kann auf Kosten
des Versorgungswerkes weitere Gutachten einholen.

§11
Beendigung und Weiterfiihrung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk endet
1. mit dem Tode des Mitglieds,

2. wenn das Mitglied nicht mehr der Zahnarztekammer Berlin oder einer der be-
teiligten Kammern angehort, sofern es nicht Berufsunfahigkeits- oder Alters-
rente des Versorgungswerkes bezieht.

(2) Das Mitglied, dessen Kammermitgliedschaft nach Absatz 1 Nummer 2 beendet
ist, kann die Mitgliedschaft im Versorgungswerk mit allen Rechten und Pflichten
fortsetzen, wenn dies innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem
Ausscheiden beantragt wird, sofern das Mitglied nicht beitragspflichtiges Pflichtmit-
glied in einer anderen berufsstandischen Versorgungseinrichtung im Bundesgebiet
ist. Der Antrag kann nicht mehr zurickgenommen werden, wenn tber ihn durch
Bescheid entschieden ist. Der Antrag kann nach Eintritt der Voraussetzungen fiir den
Leistungsfall nicht mehr gestellt werden, es sei denn, die Voraussetzungen fir den
Leistungsfall sind bereits vor dem Zeitpunkt der Beendigung der Kammermitglied-
schaft nach Absatz 1 Nummer 2 eingetreten. Der Antrag auf Fortsetzung der Mit-
gliedschaft im Versorgungswerk ist ausgeschlossen, wenn eine Erstattung nach § 30
Absatz 1 oder 2 rechtskraftig erfolgt ist.

Teil lll. Leistungen

§12
Leistungen und Zuschiisse

(1) Das Versorgungswerk erbringt auf Antrag seinen Mitgliedern und sonstigen Leis-
tungsberechtigten nach Erfullung der Voraussetzungen folgende Leistungen:

1. Altersrente,
Berufsunfahigkeitsrente,
Hinterbliebenenrente,

Erstattung oder Ubertragung von Beitragen,

o b~ w0 DN

Kapitalabfindungen,
6. Leistung aus Versorgungsausgleich.
(2) Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

(3) Die in Absatz 1 aufgeflhrten Leistungen werden jeweils zu Beginn eines Monats
gezahlt. Die Zahlung beginnt mit dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem der
Anspruch entsteht, wenn der Antrag binnen sechs Kalendermonaten nach Ablauf des
Monats, in dem der Anspruch entsteht, beim Versorgungswerk eingeht, sonst vom
Beginn des Antragsmonats an. Die Zahlung endet mit Ablauf des Monats, in dem der
Anspruch entfallt.

(4) Das Versorgungswerk kann Zuschusse fir medizinische RehabilitationsmaRnah-
men zur Abwendung einer drohenden Berufsunfahigkeit oder zur Wiederherstellung
der Berufsfahigkeit gemal § 17 gewahren.

(5) Riickstandige Leistungen des Versorgungswerkes nach Absatz 1 sind mit vier

Prozent zu verzinsen. Die Verzinsung beginnt frihestens nach Ablauf von sechs Ka-
lendermonaten nach Eingang des vollstdndigen Leistungsantrages im Versorgungs-
werk sowie nach Erflillung sdmtlicher Beitragsforderungen des Versorgungswerkes.

(6) Antrége auf Leistungen und Zuschiisse sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
oder zur Niederschrift beim Versorgungswerk gestellt werden. Uber Leistungen und
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Zuschiisse wird durch Bescheid entschieden. Die Schriftform gilt als gewahrt, wenn
Antragsstellungen und Mitteilungen Gber ein vom Versorgungswerk zur Verfliigung
gestelltes digitales Mitgliederportal eingehen.

§13
Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten

(1) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder erhalt, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die fiir die Leistung erheblich sind, und auf Verlan-
gen des Versorgungswerkes der Erteilung der erforderlichen Auskiinfte durch
Dritte zuzustimmen,

2. Anderungen in den Verhaltnissen, die fiir die Leistung erheblich sind oder
Uber die im Zusammenhang mit der Leistung Erklarungen abgegeben worden
sind, unverziglich mitzuteilen und

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des Versorgungswerkes Be-
weisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage durch Dritte zuzustimmen.

(2) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder bezieht, soll sich auf Verlangen des
Versorgungswerkes arztlichen, psychologischen oder psychotherapeutischen Unter-
suchungsmafnahmen und Begutachtungen unterziehen, soweit diese fir die Ent-
scheidung uber die Leistung erforderlich sind.

(3) Wer wegen Berufsunfahigkeit Leistungen beantragt oder bezieht, soll sich auf
Verlangen des Versorgungswerks einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwar-
ten ist, dass sie eine Verbesserung des Gesundheitszustandes herbeifiihren und den
Eintritt einer Berufsunfahigkeit verhindern oder die Berufsfahigkeit wiederherstellen
wird.

(4) Auf die Grenzen der Mitwirkung ist § 65 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Wer einem Verlangen des Versorgungswerkes nach den Abséatzen 2 und 3 nach-
kommt, erhalt auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen.

(6) Kommt eine Person, die Leistungen beantragt oder bezieht, ihren Mitwirkungs-
pflichten nicht nach, kann das Versorgungswerk ohne weitere Ermittlungen die
Leistungen bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder
entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistungen nicht nachgewiesen sind,
diese Person auf die Folgen schriftlich hingewiesen worden und ihrer Mitwirkungs-
pflicht nicht innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

(7) Hat das Versorgungswerk auf Grund eines Schadensereignisses Leistungen an
ein Mitglied der Versorgungseinrichtung zu erbringen, geht ein Anspruch des Mit-
glieds auf Ersatz des Schadens bis zur Héhe der erbrachten Versorgungsleistungen
auf das Versorgungswerk Uber. Dies gilt auch flr einen Anspruch auf Ersatz des
Beitragsausfalls mit Ausnahme desjenigen Zeitraumes, fur den Lohnfortzahlung oder
sonstige der Beitragspflicht unterliegende Leistungen erbracht werden. Durch die
Berlicksichtigung rentenrechtlicher Zeiten im Falle des schadensbedingten Eintritts
einer Berufsunféahigkeit wird ein Anspruch auf Schadensersatz nicht ausgeschlossen.
Die Vorschriften des § 116 Absatz 2 bis 7 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
und der §§ 399 bis 404 und 412 des Burgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend
anzuwenden.

§14
Altersrente

(1) Mit Vollendung des 67. Lebensjahres hat jedes Mitglied auf Antrag Anspruch auf
lebenslange Altersrente (Regelaltersrente).

(2) Auf Antrag wird die Altersrente mit Vollendung eines friheren Lebensjahres als
nach Absatz 1, jedoch friihestens ab dem Folgemonat der Vollendung des

60. Lebensjahres, fir Mitglieder, die nach dem 31.12.2011 Mitglied geworden sind,
des 62. Lebensjahres an, in verminderter Hohe gewahrt. Die Minderung betragt
0,4 Prozent fir jeden Monat, fur den die Rente friiher in Anspruch genommen wird.
Die Minderung gilt nach Vollendung des 67. Lebensjahres fort.

(3) Wird kein Antrag auf Altersrente gemal § 14 Absatz 1 gestellt, wird der Beginn
der Rentenzahlung Uber die Altersgrenze des § 14 Absatz 1 hinaus aufgeschoben,
jedoch langstens bis zur Vollendung des 72. Lebensjahres. Das Mitglied ist berech-
tigt, Uber die Regelaltersgrenze gemaf § 14 Absatz 1 hinaus Beitrage nach § 28 zu
entrichten, wobei an die Stelle des Vielfachen des Entrichtungsjahres das Vielfache
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des 67. Lebensjahres tritt. FUr jeden Monat der spateren Inanspruchnahme der
Regelaltersrente erhalt das Mitglied einen Zuschlag in Hohe von 0,5 Prozent auf die
zum Rentenbeginn insgesamt erworbene Altersrente.

(4) Ein Antrag auf Altersrente kann frilhestens 6 Monate vor Vollendung der jeweili-
gen Altersgrenze gestellt werden.

§15
Berufsunfahigkeitsrente

(1) Ein Mitglied, das mindestens flr einen Monat vor Eintritt der Berufsunfahigkeit
Beitrage geleistet hat, und das vor Erreichen der vorgezogenen Altersgrenze nach
§ 14 Absatz 2 Satz 1 wegen Krankheit oder eines korperlichen Gebrechens oder
wegen Schwache seiner korperlichen oder geistigen Krafte zur Ausiibung der zahn-
arztlichen Tatigkeit unfahig ist, erhalt Berufsunfahigkeitsrente:

1. bei vorubergehender Berufsunfahigkeit, wenn diese langer als funf Kalender-
monate gedauert hat, vom Beginn des sechsten Kalendermonats nach dem
Monat des Eintritts der Berufsunfahigkeit (Wartezeit), sofern die nachfolgend
bestimmten Voraussetzungen vorliegen; bei einem Versuch der Wiederauf-
nahme zahnarztlicher Berufstatigkeit von nicht langer als drei Kalendermona-
ten im Anschluss an eine voriibergehende Berufsunfahigkeit bedarf es keiner
erneuten Wartezeit; bei voriibergehender Berufsunfahigkeit wird die Berufs-
unfahigkeitsrente langstens flr die Dauer von vier Jahren zeitlich befristet
gewahrt;

2. bei dauernder Berufsunfahigkeit von deren Beginn, sofern die in den folgen-
den Absatzen bestimmten Voraussetzungen vorliegen.

(2) Der Rentenanspruch beginnt mit der Einstellung der beruflichen Tatigkeit, wenn
der Antrag auf Berufsunfahigkeitsrente im Falle des Absatz 1 Nummer 1 innerhalb
von neun Monaten, im Falle des Absatz 1 Nummer 2 innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt der Berufsunfahigkeit gestellt wurde, andernfalls mit Beginn des Monats
der Antragstellung. Der Antrag auf Berufsunfahigkeitsrente kann nicht mehr bertck-
sichtigt werden, wenn die medizinischen Voraussetzungen nach Absatz 1 zwischen-
zeitlich entfallen sind. Die berufliche Tatigkeit ist im Sinne dieser Vorschrift einge-
stellt,

1. bei angestellten Zahnarztinnen und Zahnarzten nach Fortfall der Gehaltszah-
lung,

2. bei niedergelassenen bzw. selbstandig tatigen Zahnarztinnen und Zahnarzten
nach Einstellung der gesamten zahnarztlichen Tatigkeit, friihestens jedoch
bei Verzicht auf die Zulassung nach § 28 der Zulassungsverordnung oder die
Ermachtigung nach § 31 der Zulassungsverordnung.

Das Ruhen der Zulassung oder der Erméachtigung steht im Falle

1. der Gewahrung einer Rente wegen vorlbergehender Berufsunfahigkeit nach
Absatz 1 Nummer 1 nicht entgegen,

2. der Gewahrung einer Rente wegen dauernder Berufsunfahigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2 nicht entgegen, sofern der Verzicht auf die Zulassung oder
die Ermachtigung bis zum Ende des Kalendermonats erfolgt, der auf den
Monat der Zustellung des Bescheides an das Mitglied tber die Zuerkennung
dieser Rente folgt.

(3) Berufsunfahigkeit nach Absatz 1 ist bei Antragstellung durch einen arztlichen Be-
fundbericht nach einem vom Versorgungswerk vorgeschriebenen Muster auf Kosten
des Mitgliedes nachzuweisen. Der Verwaltungsausschuss kann bereits aufgrund des
Ergebnisses dieser Untersuchung entscheiden. Er kann vor seiner Entscheidung auf
Kosten des Versorgungswerkes erneute arztliche Untersuchungen der Antragstellerin
oder des Antragstellers durchfiihren lassen.

(4) Das Versorgungswerk kann Nachuntersuchungen anordnen. Es kann die Gutach-
terin oder den Gutachter dafiir bestimmen. Die Kosten der Nachuntersuchung tragt
das Versorgungswerk.

(5) Ab dem Ersten des Monats nach Erreichen der vorgezogenen Altersgrenze nach
§ 14 Absatz 2 Satz 1 tritt an die Stelle einer Berufsunfahigkeitsrente die Altersrente in
gleicher Hohe.

(6) Der Anspruch auf Berufsunfahigkeitsrente endet

1. mit dem Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht
mehr erfillt sind,
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2. mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Leistungsberechtigte verstirbt,
oder

3. bei Gewahrung einer befristeten Rente mit Ablauf des Bewilligungszeitrau-
mes.

Im Falle des Satz 1 Nummer 1 ist das Mitglied verpflichtet, mit Beginn des folgenden
Monats wieder Beitrage zu leisten, wenn die Mitgliedschaft zum Versorgungswerk
fortbesteht.

§16
Hohe der Alters- und Berufsunfahigkeitsrente

(1) Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage wird jahrlich aufgrund der versiche-
rungsmathematischen Bilanz auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses von der
Vertreterversammlung fiir das folgende Kalenderjahr festgesetzt. Die jeweils guiltigen
Rentenbemessungsgrundlagen ergeben sich aus Anlage 1.

(2) Jedes Mitglied erwirbt durch seine Beitragszahlung fir Zeiten ab dem 1. Januar
2008 je Geschaftsjahr eine Steigerungszahl, die mit vier Stellen nach dem Komma
kaufmannisch gerundet berechnet wird. Diese jahrliche Steigerungszahl ist das durch
sein Eintrittsalter bestimmte Vielfache des Wertes, der sich wie folgt errechnet: Der
im Geschaftsjahr insgesamt geleistete Versorgungsbeitrag wird geteilt durch den mit
12 multiplizierten am 1. Januar des gleichen Geschéaftsjahres geltenden Regelbeitrag
gemaR § 26 Absatz 1 Nummer 1. Besteht die Mitgliedschaft nicht wahrend des ge-
samten Geschéaftsjahres, so ergibt sich die jahrliche Steigerungszahl aus dem durch
das Eintrittsalter bestimmten Vielfachen des Quotienten aus den im Geschéaftsjahr
geleisteten Beitragen und der Summe der auf den Zeitraum der Mitgliedschaft entfal-
lenen monatlichen Regelbeitrédge, multipliziert mit dem Verhaltnis aus dem Zeitraum
der Mitgliedschaft zum gesamten Geschéftsjahr. Das Eintrittsalter bestimmt sich nach
dem erstmaligen Eintritt in eine Versorgungseinrichtung gemaf Absatz 3 Satz 2
Nummer 2, frihestens aber nach dem 1. des Monats der Entrichtung des ersten
Beitrages. Als Eintrittsalter wird das Alter an dem Geburtstag angesehen, der dem
Eintritt bzw. dem 1. des Monats der Entrichtung des ersten Beitrages am nachsten
liegt; gibt es keinen nachstliegenden Geburtstag, so ist der auf den Eintritt folgende
Geburtstag maRRgebend. Das durch das Eintrittsalter und das Geburtsjahr des Mit-
gliedes bestimmte Vielfache ergibt sich aus der Tabelle in Anlage 2.

(3) Fur die Errechnung des Monatsbetrages der individuellen Alters- und Berufsun-
fahigkeitsrente fur jeden Anspruchsberechtigten ist die Summe seiner erworbenen
Steigerungszahlen zugrunde zu legen.

Fir die Errechnung des Monatsbetrages der Berufsunfahigkeitsrente gilt:

1. zu den nach Absatz 2 anzurechnenden Steigerungszahlen ist bei Mitgliedern,
die nicht § 11 Absatz 1 unterfallen, die Steigerungszahl hinzuzurechnen, die
die bzw. der Anspruchsberechtigte erworben héatte, wenn sie bzw. er den
Durchschnitt ihrer bzw. seiner bis zum Eintritt der Berufsunfahigkeit erwor-
benen Steigerungszahlen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres jahrlich
weiter erworben héatte (Hochrechnung);

2. ist ein friheres Mitglied mit Anwartschaften im Versorgungswerk bei Eintritt
des Versorgungsfalls beitragspflichtiges Mitglied bei anderen auf Gesetz
beruhenden Versorgungstragern im Geltungsbereich der Verordnung (EG)
Nummer 883/2004, wird abweichend von Nummer 1 die Hochrechnung an-
teilig entsprechend der Mitgliedschaft beim Versorgungswerk zur gesamten
Versicherungszeit bei allen auf Gesetz beruhenden Versorgungstragern
entsprechend Artikel 52 Absatz 1 lit. B) Ziff. 1) der Verordnung (EG) Nummer
883/2004 gewahrt, wenn auch die anderen beteiligten Versorgungstrager ihre
Versorgungsleistungen nach dieser Regelung berechnen; besitzt ein Mitglied
im Falle der Nummer 1 auch bei anderen auf Gesetz beruhenden Versor-
gungstragern im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nummer 883/2004
Anrechte fir den Fall der Berufsunfahigkeit oder des Todes, wird die Hoch-
rechnung nur anteilig gewahrt;

3. die Summe aller ermittelten Steigerungszahlen ist fiir jeden angefangenen
Kalendermonat nach dem Kalendermonat des Eintritts der Berufsunfahigkeit
vor dem 67. Lebensjahr um 0,4 Prozent zu mindern, mindestens um 24 Pro-
zent, hochstens um 33,6 Prozent.

(4) Bei der Berechnung der durchschnittlich erworbenen Steigerungszahl nach Ab-
satz 3 bleiben, sofern dies einen hoheren Wert ergibt, unberiicksichtigt:
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1. Zeiten des Bezuges einer Berufsunfahigkeitsrente,
2. Zeiten einer Beitragsfreistellung wegen Arbeitsunfahigkeit,

3. Zeiten in der sich das Mitglied ab dem Tage der Geburt des Kindes bis zur
Vollendung des 36. Lebensmonats dessen Betreuung und Erziehung zuge-
wandt hat (Kinderbetreuungszeiten) und

4. auf Antrag die Zeit, in der ein gesetzliches Beschaftigungsverbot nach § 3
Absatz 1, Absatz 2 oder § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes oder entspre-
chenden Regelungen bestand oder nach § 3 Absatz 1, Absatz 2 oder § 6
Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes bestanden hatte, wenn das betroffene
Mitglied nicht selbstandig, sondern unselbstéandig gewesen ware.

Von den nach Satz 1 Nummer 4 nicht zu berlicksichtigenden Zeiten bleibt diejenige
Zeit ausgenommen, in der das Mitglied eine berufliche Tatigkeit ausgetibt hat oder in
der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von dritter Seite fur das Mitglied Beitrage
geleistet worden sind. Sofern wahrend der in Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Zei-
ten freiwillige Beitrage geleistet worden sind, werden, soweit diese Zeiten unberlick-
sichtigt bleiben, die aus diesen Beitrdgen nach Absatz 2 sich ergebende Steigerungs-
zahlen nicht bei der Berechnung der durchschnittlichen Steigerungszahl, sondern bei
der Ermittlung der Gesamtsumme der Steigerungszahlen beriicksichtigt.

(5) Die Gesamtsumme der vorstehend jeweils ermittelten Steigerungszahlen ergibt
den Rentenbetrag als vom Hundertsatz der allgemeinen Bemessungsgrundlage nach
Absatz 1.

(6) Fur Mitglieder, die bei Eintritt in die Altersrente keine anspruchsberechtigte Ehe-
partnerin oder keinen anspruchsberechtigten Ehepartner im Sinne des § 19 haben,
erhéht sich die nach Absatz 5 ermittelte Altersrente um 10 Prozent (Ledigenzu-
schlag). Mit Rechtskraft des Bescheides Uber die erhdhte Zahlung nach Satz 1 sind
Anspriiche nach § 19 ausgeschlossen.

§17
RehabilitationsmaRnahmen

(1) Einem Mitglied des Versorgungswerks, das mindestens fur drei Monate Beitrage
geleistet hat oder Berufsunfahigkeitsrente bezieht, kann vor Erreichen der vorge-
zogenen Altersgrenze nach § 14 Absatz 2 auf Antrag ein Zuschuss zu den Kosten
notwendiger und besonders aufwendiger medizinischer Rehabilitationsmalinahmen
gewahrt werden, wenn seine Berufsfahigkeit infolge Krankheit oder eines kérper-
lichen Gebrechens oder wegen Schwache seiner korperlichen oder geistigen Krafte
gefahrdet, gemindert oder ausgeschlossen ist und durch diese RehabilitationsmaR-
nahmen voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert oder wiederhergestellt wer-
den kann. Der Zuschuss ist vor Einleitung der MaRnahme schriftlich zu beantragen.

(2) Zuschlsse werden zur Durchfiihrung von Heilbehandlungen gewahrt, so kein
Ausschlussgrund vorliegt. Die Erfolgsaussicht der beabsichtigten MaRnahme ist
durch arztliches Attest, dessen Kosten der Antragssteller zu tragen hat, nachzuwei-
sen.

(3) Zuschisse koénnen nicht gewahrt werden,

1. wenn der mit der beabsichtigten MalRnahme bezweckte Erfolg durch einen
Erholungsaufenthalt erzielt werden kann;

2. bei akut verlaufenden Erkrankungen;

3. bei Krankenhausaufenthalten einschlief3lich einer Anschlussheilbehandlung
und bei Behandlung zur Entgiftung;

4. in Fallen, in denen mit einer wesentlichen Besserung der Berufsfahigkeit bei
der Durchfliihrung der MaRnahme auch wahrend langerer Zeit nicht zu rech-
nen ist.

(4) Wegen derselben Erkrankung ist die Wiederholung eines Antrages auf Gewah-
rung von Zuschiissen zuldssig. Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren seit
Bedingung der vorhergehenden Rehabilitationsmalnahme kann die Wiederholung
eines solchen Antrags jedoch nur dann berticksichtigt werden, wenn besondere Um-
stédnde die RehabilitationsmalRnahme angezeigt erscheinen lassen.

(5) Zuschisse werden in Form von Geldleistungen zu den Aufwendungen fur die je-
weilige RehabilitationsmaRnahme gewahrt. Sie kdnnen nur auf den Teil der entstan-
denen Aufwendungen gewahrt werden, der nicht von einem anderen nach Gesetz,
Satzung oder Vertrag zustandigen oder verpflichteten Kostentrager iibernommen
wird.
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(6) Die Hohe der Zuschiisse durch Geldleistung richtet sich nach dem Gesamtbetrag
der Aufwendungen, fiir welche das Mitglied selbst aufzukommen hat abzuglich ge-
setzlicher Zuzahlungsverpflichtungen. Von diesem Gesamtbetrag kann der Zuschuss
bis zu 60 Prozent decken. Zur Vermeidung auRergewohnlicher Harten kann nach
Prifung aller mit der Rehabilitationsmafinahme zusammenhangender Umstande ein
Zuschuss bis zu 100 Prozent gewahrt werden.

(7) Aufder den Aufwendungen fiir medizinische Leistungen sind die notwendigen Auf-
enthaltsaufwendungen, insbesondere die Kosten fur die Unterbringung des Mitglieds
einschliel3lich einer Verpflegungspauschale, sowie Reisekosten in Hohe einer Bahn-
fahrt 1. Klasse erstattungsfahig.

(8) Zuschiisse kénnen auch den Empfangern von Berufsunfahigkeitsrente zur Durch-
fihrung von gesundheitsfordernden MalRnahmen gewahrt werden.

§18
Hinterbliebenenrente

(1) Hinterbliebenenrenten sind
1. Witwenrente,
2. Witwerrente,
3. Vollwaisenrente,
4. Halbwaisenrente.

(2) Hinterbliebenenrenten werden gewahrt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt des
Todes mindestens fur einen Monat Beitrage geleistet hat.

§19
Witwen- und Witwerrente

(1) Nach dem Tode des Mitgliedes erhalt die Witwe eine Witwenrente und der Witwer
eine Witwerrente. Hinterbliebene aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften
sind den Berechtigten nach Satz 1 gleichgestellt.

(2) Wurde die Ehe nach Eintritt der Berufsunfahigkeit oder nach der Vollendung

des 60. Lebensjahres eines Mitgliedes geschlossen und bestand sie zum Zeitpunkt
des Todes des Mitglieds nicht mindestens drei Jahre, so besteht kein Anspruch auf
Rente. Ist in einer solchen Ehe das Mitglied mehr als zehn Jahre élter als die Ehe-
partnerin oder der Ehepartner, so muss die Ehe mindestens vier Jahre, ist es mehr
als zwanzig Jahre alter, so muss die Ehe mindestens fiinf Jahre bestanden haben,
um einen Rentenanspruch zu begriinden. Unabhangig davon besteht Anspruch auf
Witwen- oder Witwerrente, wenn aus der Ehe mindestens ein waisenrentenberechtig-
tes Kind hervorgegangen ist, welches vom Mitglied abstammt.

(3) Wurde die Ehe nach Eintritt der Bestandskraft des Bescheides uber die Altersren-
te geschlossen, besteht kein Anspruch auf Rente.

§ 20
Waisenrente

(1) Waisenrente erhalten nach dem Tode des Mitgliedes dessen Kinder bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres. Uber diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisenrente
langstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres fir dasjenige Kind gewahrt, das
sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder das bei Vollendung des 18. Le-
bensjahres infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen auerstande ist, sich selbst
zu unterhalten, so lange dieser Zustand andauert.

(2) Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableistung des Pflichtwehrdienstes,
des zivilen Ersatzdienstes oder des Pflichtdienstes im zivilen Bevolkerungsschutz
oder eines gleichstehenden Dienstes verzogert, so wird die Waisenrente fir einen
der Zeit dieses Pflichtdienstes entsprechenden Zeitraum Uber das 27. Lebensjahr
hinaus gewahrt, soweit der Pflichtdienst vor Vollendung des 27. Lebensjahres ge-
leistet worden ist. Fir Unterbrechungszeitrdume zwischen zwei Ausbildungen von
langstens vier Kalendermonaten wird die Waisenrente weitergezahlt.

(3) Waisenrente nach Absatz 1 erhalten:
1. eheliche Kinder,
2. die von einem Mitglied geborenen Kinder,

3. die von einem Mitglied als Kind angenommenen Kinder, sofern die Annahme
vor Vollendung des 55. Lebensjahres des Mitgliedes erfolgte,

ABI. Nr. 12/ 20. Marz 2026 %

738



Veroffentlichungen 11

4. Kinder eines mannlichen Mitgliedes in den nicht von Nummer 1 erfassten
Fallen, sofern dessen Unterhaltspflicht anerkannt oder rechtskraftig festge-
stellt worden ist.

§21
Hohe und Dauer der Hinterbliebenenrente

(1) Die Witwen- und Witwerrente betragt 60 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum
Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden héatte, wenn es berufsunfahig gewesen
ware.

(2) Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit dem Ablauf des Monats weg, in dem der
Leistungsberechtigte wieder heiratet.

(3) Die Waisenrente betragt bei Halbwaisen ein Sechstel, bei Vollwaisen ein Drittel
der Rente, die dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hatte,
wenn es berufsunfahig gewesen ware.

(4) Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewahrt, wenn das Mitglied fur tot erklart
wird oder die Voraussetzungen des § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch er-
fullt sind. Das Versorgungswerk kann die in § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bestimmten Unterlagen fordern.

(5) Anspriiche nach § 18 beginnen mit dem Ersten des auf den Sterbemonat des Mit-
glieds folgenden Monats, fur nachgeborene Waisen mit dem Ersten des Monats nach
der Geburt.

(6) Die Summe der Hinterbliebenenrenten darf 100 Prozent der Rente, die dem Mit-
glied zum Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hatte, wenn es berufsunfahig
gewesen waére, nicht (ibersteigen. Bei Uberschreitung sind die einzelnen Renten im
gleichen Verhaltnis zu kirzen.

§ 22
Versorgungsausgleich

(1) Ist ein Mitglied in einem Versorgungsausgleichsverfahren ausgleichspflichtig,
findet die interne Teilung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) statt.

(2) Hat das Familiengericht die Rentenanwartschaft oder den Rentenanspruch
rechtskraftig begriindet, werden die zugrundeliegenden Beitrdge und Steigerungs-
zahlen ermittelt, dem verpflichteten Eheteil (Mitglied) gekirzt und dem berechtigten
Eheteil zugeteilt (Leistung aus dem Versorgungsausgleich). Sofern der Versorgungs-
fall noch nicht eingetreten ist, kann das ausgleichsverpflichtete Mitglied die Kirzung
durch einen binnen einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Erhalt der Mit-
teilung vom Versorgungswerk tber den Kirzungsbetrag zu stellenden Antrag ganz
oder teilweise unter Anwendung der Bewertungsvorschrift des § 28 Absatz 2 durch
Leistung eines Zahlbetrags abwenden, der sich wie folgt errechnet: (Kiirzungsbe-
trag*Regelbeitrag gemaf § 26 Absatz 1 Nummer 1 zum Entrichtungszeitpunkt*12)/
(Rentenbemessungsgrundlage zum Entrichtungszeitpunkt*Vielfaches zum Entrich-
tungszeitpunkt/100). Sind beide Ehegatten Mitglied des Versorgungswerkes und
sind derer beider Anrechte geteilt, findet eine Verrechnung statt, die Absatze 3 und 4
finden in diesem Fall keine Anwendung.

(3) Durch die interne Teilung wird eine Versorgungsausgleichsberechtigte oder ein
Versorgungsausgleichsberechtigter, die oder der Anwartschaft oder Anspruch auf
Rente allein durch den Versorgungsausgleich erhalten hat, nicht Mitglied. Fur einen
Anspruch aus interner Teilung fiir Versorgungsausgleichsberechtigte, die nicht Mit-
glied des Versorgungswerkes sind, gelten ausschlie8lich die § 12 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2, § 12 Absatz 2 bis 6, §§ 13 bis 15, § 16 Absatz 1, 3 Satz 2 Nummer 3
und Absatz 5 und 6, § 29 Absatz 5 und 6, § 33 Absatz 3 und 4, §§ 34 und 35, § 37
Absatz 1 und 2 sowie § 39 sinngemal; Entsprechendes gilt bei Anwendung der

§§ 18, 20 und 21 fiir Kinder aus der Ehe mit dem Mitglied.

(4) Wer versorgungsausgleichsberechtigt aber nicht Mitglied ist, ist im Unterschied zu
§ 15 Absatz 1 Satz 1 berufsunfahig, wenn sie oder er infolge Gebrechen oder Schwa-
che der korperlichen oder geistigen Krafte aullerstande ist, eine Erwerbstatigkeit in
gewisser Regelmaligkeit auszuiben und mehr als nur geringfligige Einkinfte durch
Erwerbstatigkeit zu erzielen. Bei der Beurteilung bleiben andere als medizinische
Grunde auler Betracht.

§23
Kapitalabfindung

(1) Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hinterbliebenenrente (§ 18) haben und
wieder heiraten, erhalten auf Antrag folgende Kapitalabfindung:
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. bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzig-

fache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvier-
zigfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 60. Lebensjahr das Sechsund-
dreiligfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 60. Lebensjahres das Vierund-
zwanzigfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente.

Mit der Zahlung der Kapitalabfindung erlischt der Anspruch auf Hinterbliebenenrente.
Der Antrag auf Kapitalabfindung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach EheschlieRung gestellt werden und wirkt auf den Tag der Eheschlie-
Bung zurlick; die seitdem gezahlte Rente ist auf die Abfindung anzurechnen. Der
Antrag kann nicht mehr zuriickgenommen werden, wenn Uber ihn durch Bescheid
entschieden ist.

(2) Renten, die einen Monatsbetrag von 1 Prozent der Bezugsgrofie nach § 18 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch unterschreiten, werden nach versicherungsmathe-
matischen Grundsatzen abgefunden und erléschen mit der Zahlung der Abfindung.

§ 24

Abtretung, Verpfandung, Pfandung

Anspriiche auf Leistungen kdnnen weder abgetreten noch verpfandet werden. Fur
die Pfandung gilt § 54 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.

§25

Leistungsausschluss

(1) Wer sich vorsatzlich berufsunfahig macht, hat keinen Anspruch auf Berufsunfahig-
keitsrente.

(2) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, wenn sie den Tod des Mitglie-
des vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

Teil IV. Beitrage

§26

Beitrage

(1)

1.

Selbsténdig tatige Mitglieder entrichten einen monatlichen Regelbeitrag, der
19 Prozent der jeweils maf3geblichen monatlichen Beitragsbemessungsgren-
ze der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht (Regelbeitrag).

Sofern das durch zwdlf geteilte Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres
die monatliche Beitragsbemessungsgrenze gemal § 159 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch des laufen den Kalenderjahres nachweislich unter-
schreitet, ist der Beitrag auf Antrag entsprechend dem durch zwdlf geteilten
Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres, mindestens jedoch nach einem
Zehntel dieser monatlichen Beitragsbemessungsgrenze zu bemessen. Auf
Antrag tritt an die Stelle des Berufseinkommens des letzten Kalenderjahres
nach Satz 1 das Berufseinkommen des laufenden Kalenderjahres, sofern
dieses das Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres um mehr als

30 Prozent unterschreitet. Als Berufseinkommen gelten die durch Steuerbe-
scheid nachgewiesenen gesamten Einnahmen aus zahnarztlicher Tatigkeit
nach Abzug der Betriebsausgaben (§ 18 des Einkommensteuergesetzes). Ein
Antrag kann nach Ablauf des Kalenderjahres, fiir den er gelten soll, nicht mehr
wirksam gestellt werden.

Im Kalenderjahr der ersten Niederlassung in eigener Praxis sowie auf Antrag
im darauffolgenden Kalenderjahr ist abweichend von Satz 1 ein Zehntel des
Regelbeitrages zu entrichten.

Selbstandig tatige Mitglieder entrichten ab dem Kalendermonat nach der
Vollendung des 60. Lebensjahres auf Antrag fiir die Dauer bis zum Beginn der
Altersrente nach den Vorschriften des § 14 unwiderruflich einen Pflichtbeitrag
in Hohe des halben Regelbeitrages nach Nummer 1. Ein Antrag kann nach
Ablauf des Kalenderjahres, fir den er gelten soll, nicht mehr wirksam gestellt
werden.
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(2) Nichtselbstandig beschaftigte Mitglieder (§ 19 des Einkommensteuergesetzes)
sowie nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtige Selbstan-
dige, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wurden, entrichten den Beitrag
in der Hohe, wie er gemalf §§ 158 ff. des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch an die
gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten ware. Mitglieder nach Satz 1, die nicht
von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, zahlen ein Zehntel des Regel-
beitrages nach Absatz 1 Nummer 1, solange sie aus ihrer gesamten berufsbezoge-
nen Téatigkeit pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung sind.

(3) Fur Mitglieder, bei denen die Summe der positiven Einklinfte nach § 18 des Ein-
kommensteuergesetzes des letzten Kalenderjahres und § 19 des Einkommensteuer-
gesetzes des laufenden Kalenderjahres die Beitragsbemessungsgrenze der gesetz-
lichen Rentenversicherung nach § 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch des
laufenden Kalenderjahres Ubersteigt, tritt fir die Bestimmung ihres Beitrages die
Beitragsbemessungsgrenze gemaf § 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
an die Stelle des nachgewiesenen Einkommens, wobei die Einkilinfte aus § 19 des
Einkommensteuergesetzes vorrangig vor den Einkinften aus § 18 des Einkommen-
steuergesetzes zur Beitragspflicht herangezogen werden.

(4) Mitglieder, die nicht unter die vorstehenden Regelungen fallen, entrichten als
Pflichtbeitrag den jeweils geltenden Hochstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nach § 158 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch wobei der den Regel-
beitrag (gemal Absatz 1 Nummer 1 oder § 40 Absatz 4) Ubersteigende Beitragsanteil
nach § 28 Absatz 2 bewertet wird.

(5) Unbeschadet der Bestimmung des § 23 Absatz 3 des Berliner Heilberufekammer-
gesetzes werden Einkommensnachweise wie folgt erbracht:

1. durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides des jeweiligen Kalenderjah-
res. Sofern noch kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, kann der Nachweis
vorlaufig durch Vorlage einer Bescheinigung einer oder eines Angehdrigen
der steuerberatenden Berufe oder durch sonstigen vom Versorgungswerk zu
bestimmenden geeigneten Nachweis erbracht werden;

2. bei unselbstéandig Erwerbstatigen durch Vorlage einer von der Arbeitgeberin
oder vom Arbeitgeber ausgestellten Bescheinigung Uber das sozialversiche-
rungspflichtige Bruttoeinkommen.

§27
Besondere Beitrage

(1) Von der Versicherungspflicht in der Deutschen Rentenversicherung gemaR § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch befreite Mitglieder, die
Sozialleistungen beziehen, fur die der Leistungstrager Beitrage zu der berufsstandi-
schen Versorgungseinrichtung gewahrt, haben fir diese Zeiten den Beitrag zu zah-
len, der ohne die Befreiung an die Deutsche Rentenversicherung zu entrichten ware.

(2) Wehrpflichtige, die

1. gemal § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten
wahrend des Wehrdienstes einen Beitrag in Hohe des jeweils gultigen hdchs-
ten Pflichtbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung gemaf §§ 158 und
159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,

2. nicht gemaf § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit sind,
leisten einen Beitrag in H6he von 40 vom Hundert des jeweiligen gesetzlichen
Rentenversicherungsbeitrages,

héchstens jedoch einen Beitrag in der HOohe, in der ihnen wahrend der Wehrpflicht-
zeit Beitrage von dritter Seite zu gewahren sind. Entsprechendes gilt fir den zivilen
Ersatzdienst, den Pflichtdienst im zivilen Bevdlkerungsschutz oder einen gleichge-
stellten Dienst.

§ 28
Freiwillige Beitrage

(1) Es kénnen freiwillige Beitrdge entrichtet werden, sofern keine Pflichtbeitréage
rickstandig sind; § 29 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Freiwillige Beitrage diirfen
jedoch zusammen mit den Pflichtbeitragen 200 Prozent des Beitrages nach § 26 Ab-
satz 4 nicht Uberschreiten; Pflichtbeitrage fur Vorjahre bleiben unbericksichtigt.
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(2) Freiwillige Beitrage nach dieser Vorschrift werden mit der MaRgabe bewertet,
dass an die Stelle des nach § 16 Absatz 2 Satz 6 geltenden Vielfachen das Vielfache
tritt, welches bei Eintritt am 1. Januar des jeweiligen Entrichtungsjahres gelten wirde.

(3) Freiwillige Beitrage konnen nur fir das laufende Kalenderjahr entrichtet werden.
Sie sind nach Schluss des Kalenderjahres, flr das sie entrichtet werden, auf spater
fallige Pflichtbeitrage nicht verrechenbar.

§29
Beitragsverfahren

(1) Die Beitrage sind Monatsbeitrage. Sie sind zu Beginn eines jeden Monats fallig
und bis zum dritten Werktag desselben Monats zu entrichten. Die Beitragspflicht
beginnt mit dem Kalendermonat, der dem Tag der Erlangung der Mitgliedschaft folgt.

(2) Bei Mitgliedern, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit sind, beginnt unbeschadet der Bestimmung des Absatz 1 die Beitrags-
pflicht zum Versorgungswerk mit dem Tag, fir den die Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wirksam wird.

(3) Bei Mitgliedern, die nach § 11 Absatz 1 aus dem Versorgungswerk ausscheiden,
endet die Beitragspflicht mit dem Tage des Ausscheidens.

(4) Beitragsruckstande werden gemaR § 366 Absatz 2 des Birgerlichen Gesetz-

buches getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin oder des Schuldners entfallt.
Besteht am Ende des Geschaftsjahres ein Beitragsriickstand, so ist ein im Laufe des
Geschéftsjahres entrichteter freiwilliger Beitrag auf diesen Riickstand zu verrechnen.

(5) Nach Eintritt des Rentenfalles kénnen Beitrage nicht mehr geleistet werden. Nach
Erreichen der Altersgrenze gemaf § 14 Absatz 1 kénnen keine Beitrage gemal § 26
mehr entrichtet werden. Dies gilt nicht fiir riickstandige Pflichtbeitrage, die nach
Befreiung gemal § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch erstattet oder von Dritten gemaf § 27 entrichtet werden; § 31 Absatz 3 und 4
bleiben unberthrt.

(6) Auf Beitrage, die am Ende eines Kalendermonats im Rickstand sind, wird jeweils
ein Sdumniszuschlag fir jeden angefangenen Monat der Sdumnis in H6he von
monatlich 1 Prozent der riickstandigen Beitradge erhoben. Auf gestundete Beitrage
wird jeweils ein Stundungszins firr jeden angefangenen Monat der Stundung in Hohe
von 0,5 Prozent der gestundeten Beitrage erhoben. Das Mitglied hat die durch die
Mahnung und Beitreibung der Beitrage entstehenden Kosten zu tragen. Saumnis-
zuschlag, Stundungszins und Kosten werden entsprechend § 367 Absatz 1 des
Burgerlichen Gesetzbuches getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin oder des
Schuldners entfallt.

(7) Beitrage und Nebenforderungen, mit denen ein Mitglied sich in Verzug befindet,
werden aufgrund eines Beitragsbescheides, der den Riickstand beziffert, beigetrie-
ben, die Beitrage jedoch nur bis zum Eintritt des Rentenfalles. Soweit die riickstandi-
gen Beitrage nicht beitreibbar sind, hat das Mitglied nur Anspruch auf Leistungen, die
seinen erworbenen durchschnittlichen Steigerungszahlen (§ 16) entsprechen.

(8) Das Versorgungswerk kann zur Tilgung von Beitragsriickstanden, deren Bei-
treibung zu einer besonders unbilligen Harte fiihren wiirde, Absprachen treffen und
gegebenenfalls Beitragsriickstande stunden, niederschlagen oder erlassen. Der Ver-
waltungsausschuss beschlie3t dazu Hartefallrichtlinien.

(9) Das Versorgungswerk kann uneinbringbare Beitrage von Amts wegen mittels
Bescheid erlassen. Dem Mitglied sind die entsprechenden Auswirkungen auf die An-
wartschaft mitzuteilen.

(10) Anspriiche auf Beitrage verjahren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs,
in dem sie fallig geworden sind. Anspruche auf vorsatzlich vorenthaltene Beitrage
verjahren in dreiRig Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie fallig gewor-
den sind.

(11) Wird mit dem Antrag nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 kein Steuerbescheid vorge-
legt, kann der Beitrag ganz oder teilweise gegen Berechnung von Stundungszinsen
nach Absatz 6 bis zur Vorlage des Steuerbescheides gestundet werden. Dieser muss
spatestens bis zum Ende des auf den Zugang des Steuerbescheides beim Mitglied
oder seiner/m Bevollmachtigen folgenden Kalendermonats vorgelegt werden. Fur
die nur teilweise Stundung kann das Versorgungswerk zur Ermittlung eines voraus-
sichtlichen Beitrages die Vorlage einer Bescheinigung einer oder eines Angehori-
gen der steuerberatenden Berufe oder einen sonstigen vom Versorgungswerk zu
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bestimmenden geeigneten Nachweises verlangen. Bei einem Antrag nach § 26
Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 muss eine solche Bescheinigung wenigstens die ersten

6 Kalendermonate des laufenden Jahres umfassen. Nach diesem Absatz gestundete
Beitrage werden mit Ablauf des Kalendermonats nach Zugang des entsprechenden
Steuerbescheides beim Mitglied oder seiner oder seinem Bevollmachtigten fallig. Das
Mitglied ist mit dem Stundungsbescheid hierauf hinzuweisen.

§30 .
Erstattung und Ubertragung der Beitrage

(1) Frahere Mitglieder, die nicht dem persénlichen Geltungsbereich des Artikel 2
der Verordnung (EG) Nummer 883/2004 unterfallen und deren Mitgliedschaft weniger
als 60 Monate bestand, erhalten auf Antrag und nach Ablauf einer Wartefrist von

24 Monaten 60 Prozent ihrer geleisteten Beitrage zurlickerstattet mit Ausnahme von
Beitragsteilen, die auf gesetzlichen Zahlungen beruhen. Der Antrag auf Beitrags-
erstattung muss binnen sechs Monaten nach der Beendigung der Mitgliedschaft
gestellt sein. Der Antrag kann nicht mehr zurickgenommen werden, wenn uber ihn
durch Bescheid entschieden ist. Die Beitragserstattung ist ausgeschlossen, sofern
das Mitglied Berufsunfahigkeits- oder Altersrente des Versorgungswerkes bezieht.
Soweit Beitragsriickstéande bestehen, ist das Versorgungswerk zur Verrechnung
oder Nachforderung berechtigt. Nach Eintritt des Rentenfalles kann der Antrag nach
Satz 1 nicht mehr zurlickgenommen werden.

(2) Erlischt die Mitgliedschaft und wird die oder der Berufsangehorige Mitglied einer
anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung, so werden auf ihren oder
seinen Antrag die von ihr oder ihm oder fiir sie oder ihn geleisteten Beitrage ohne
Zinsen an diese Versorgungseinrichtung tbergeleitet, sofern

1. der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung
binnen sechs Monaten seit Beginn der Mitgliedschaft bei der aufnehmenden
Versorgungseinrichtung eingegangen ist,

2. die beitragspflichtige Mitgliedschaft 96 Kalendermonate nicht tiberschritten
hat,

3. ein Uberleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht
und

4. die Bestimmungen dieses Abkommens einer Uberleitung nicht entgegenste-
hen.

Neben den Beitrdgen werden Zinsen Ubergeleitet, sofern das jeweilige Uberleitungs-
abkommen das vorsieht. Soweit die Uberleitung erfolgt ist, erléschen samtliche An-
spriiche der oder des Berufsangehorigen gegen das Versorgungswerk.

(3) Erlischt die Mitgliedschaft einer oder eines Berufsangehdrigen bei einer auf
Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung und tritt die Pflichtmitgliedschaft zum
Versorgungswerk ein, so werden auf ihren oder seinen Antrag die von ihr oder ihm
oder fur sie oder ihn geleisteten Beitrage ohne Zinsen an das Versorgungswerk iber-
geleitet, wenn

1. der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung
binnen sechs Monaten seit Eintritt der Pflichtmitgliedschaft eingegangen ist,

2. die beitragspflichtige Mitgliedschaft bei der abgebenden Versorgungseinrich-
tung 96 Kalendermonate nicht Gberschritten hat,

3. die oder der Berufsangehodrige zum Zeitpunkt des Eintritts der Pflichtmitglied-
schaft das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

4. ein Uberleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht
und

5. die Bestimmungen dieses Abkommens einer Uberleitung nicht entgegenste-
hen.

Neben den Beitrdgen werden Zinsen lbergeleitet, sofern das jeweilige Uberleitungs-
abkommen das vorsieht. Die Ubergeleiteten Beitrage, nicht jedoch tUbergeleitete
Zinsen, werden auch fiir Zeiten vor dem 1. Januar 2008 als Pflichtbeitrage nach § 26
bzw. freiwillige Beitrdge nach § 28 behandelt und nach § 16 bewertet. Enthalt die
Uberleitung Nachversicherungsbeitrége, finden insoweit die fiir die Nachversicherung
geltenden Bestimmungen Anwendung.

(4) Der Inhalt von Uberleitungsabkommen nach den Absétzen 2 und 3 ist im Mit-
teilungsblatt der Zahnarztekammer Berlin und im Amtsblatt fir Berlin bekannt zu
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machen. Die Mitglieder der beteiligten Kammern sind mittels Verdffentlichung in den
Mitteilungsblattern der beteiligten Kammer oder mittels Rundschreiben zu informie-
ren.

Teil V. Nachversicherung

§ 31
Nachversicherung

(1) Wird ein Antrag auf Durchflihrung der Nachversicherung gemaR § 186 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gestellt, wird die Nachversicherung entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt.

(2) Mitglieder, deren Mitgliedschaft beim Versorgungswerk beim Ausscheiden aus
der fiir die Nachversicherung maRgebenden Beschaftigung kraft Gesetzes begriindet
war oder innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der fir die Nachver-
sicherung mafgebenden Beschaftigung begriindet wird, kdnnen nachversichert
werden, sofern sie das 40. Lebensjahr zu Beginn der firr die Nachversicherung mafR-
gebenden Beschaftigung noch nicht vollendet hatten.

(3) Der Antrag auf Durchfiihrung der Nachversicherung ist innerhalb von zwélf Mo-
naten nach dem Eintritt der Voraussetzungen fir die Nachversicherung zu stellen. Ist
die oder der Nachzuversichernde verstorben, so steht das Antragsrecht der Witwe
oder dem Witwer zu. Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden, so konnen alle
Waisen gemeinsam oder, wenn auch keine Waisen vorhanden sind, jeder frihere
Ehegatte den Antrag stellen.

(4) Das Versorgungswerk nimmt die Nachversicherungsbeitrage entgegen und be-
handelt diese, als ob sie als Beitrage gemal § 26 rechtzeitig in der Zeit entrichtet
worden waren, fir die die Nachversicherung durchgefiihrt wird. Diese Beitrage
werden auch fir Zeiten vor dem 1. Januar 2008 nach § 16 bewertet. Die Zuschlage
nach § 181 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch fihren nicht zu einer
Erhdhung der personlichen Anwartschaft. Die wahrend der Nachversicherungszeit
tatsachlich entrichteten Beitrage gelten als freiwillige Beitrdge im Sinne des § 28 oder
werden auf Antrag ohne Zinsen zurtickerstattet. § 29 bleibt unberthrt.

(5) Die oder der Nachversicherte gilt riickwirkend zum Zeitpunkt des Beginnes der
Nachversicherungszeit auch dann als Mitglied des Versorgungswerks, wenn die
Mitgliedschaft beim Versorgungswerk erst innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden aus der fiir die Nachversicherung maRgebenden Beschaftigung begriindet
wird. Das Ruhen der Beitragspflicht und der Eintritt des Versorgungsfalles stehen der
Nachversicherung nicht entgegen.

Teil VI. Verwendung der Mittel und Rechnungslegung

§ 32
Verwendung der Mittel, Vermoégensanlage

(1) Die Mittel des Versorgungswerks durfen nur fir satzungsgemaRe Leistungen,
notwendige Verwaltungskosten und sonstige zur Erfillung der Aufgaben des Versor-
gungswerks erforderliche Aufwendungen sowie zur Bildung erforderlicher Riicklagen
und Ruckstellungen verwendet werden.

(2) Das gebundene Vermdgen des Versorgungswerks ist, soweit es nicht zur De-
ckung der laufenden Ausgaben bereitzuhalten ist, gemaR § 215 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes sowie der hierzu ergangenen Rechtsverordnung und den Richt-
linien der Aufsichtsbehdrde anzulegen. Zu diesen Anlagegrundsatzen gehoéren der
Grundsatz der mdglichst groRen Sicherheit und Rentabilitat bei jederzeitiger Liquidi-
tat unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung sowie der Grundsatz der
unternehmerischen Vorsicht. Darliber hinaus sind die internen Anlagevorschriften
und Compliance-Richtlinien des VZB in ihrer jeweiligen Fassung sowie die Vorgaben
des Risikomanagementsystems zu beachten. Bei etwaigen Widerspruchen ist eine
Entscheidung der Vertreterversammlung herbeizufiihren. Im Einvernehmen mit dem
vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung und dessen Stellvertreterin oder
Stellvertreter ist bei der Vermdgensanlage und -verwaltung professionelle Unterstut-
zung durch unabhangige externe Experten im erforderlichen Umfang hinzuziehen,
die hinsichtlich der diesen Anlagen inharenten Risiken iber einschlagige Kenntnisse,
Erfahrungen und Einblicke verfiigen.

(3) Das Versorgungswerk hat spatestens alle drei Jahre eine versicherungsmathema-
tische Bilanz durch einen versicherungsmathematischen Sachverstandigen aufstellen
zu lassen. Die Bilanz ist der Aufsichtsbehdrde vorzulegen.
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§33
Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen

(1) Der Verwaltungsausschuss hat nach Ablauf des Geschéaftsjahres einen Jahresab-
schluss nebst Lagebericht nach der Rechtsverordnung gem. § 25 Absatz 3 Berliner
Heilberufekammergesetz aufzustellen. Die in den Jahresabschluss einzustellende
Deckungsriickstellung ist gemaR § 32 Absatz 3 spatestens alle drei Jahre durch die
oder den versicherungsmathematischen Sachverstandigen im Rahmen eines Gut-
achtens zu errechnen. Der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie das versiche-
rungsmathematische Gutachten und der Prifungsbericht des Wirtschaftspriifers sind
der Aufsichtsbehdrde vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses nebst
Lagebericht und die Entlastung des Aufsichts- und Verwaltungsausschusses durch
die Vertreterversammlung sind der Aufsichtsbehdrde nachzuweisen.

(2) Zur Deckung von Fehlbetragen ist eine Verlustricklage zu bilden. Dieser Rick-
lage sind jeweils mindestens flinf Prozent des sich nach der Gewinn- und Verlust-
rechnung zu errechnenden Rohiliberschusses zuzufiihren, bis sie mindestens finf
Prozent der Deckungsrickstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder
erreicht hat. Die Bildung weiterer Riicklagen sowie die Hohe der Mittelzufiihrung sind
in dem von der Aufsichtsbehérde zu genehmigenden technischen Geschaftsplan zu
regeln. Ein sich daruber hinaus ergebender Rohuberschuss ist der Rickstellung fur
satzungsgemaRe Uberschussbeteiligung zuzufiihren.

(3) Die Riickstellung fiir satzungsgemafe Uberschussbeteiligung ist - soweit sie nicht
zur Deckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist - nur zur Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen zu verwenden. Eine Verbesserung der Versorgungsleistungen ist
durchzufiihren, wenn sie zu nennenswerten Ergebnissen fuhrt. Darliber entscheidet
auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses die Vertreterversammlung gemaf § 3
Absatz 1 Satz 7 Nummer 5. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichts-
behdrde. Die Grundsatze fiir die Verbesserung der Versorgungsleistungen sind im
technischen Geschaftsplan zu regeln, wobei der technische Geschaftsplan vorsehen
kann, dass Anwartschaften und Renten unterschiedlich dynamisiert werden; ebenso
hat bezlglich der Verwendung eines unterschiedlichen Rechnungszinses eine Rege-
lung zur Dynamisierung im technischen Geschaftsplan zu erfolgen.

(4) Ein sich ergebender Fehlbetrag ist aus der Verlustriicklage und - soweit diese
nicht ausreicht - aus der Riickstellung fiir satzungsgeméRe Uberschussbeteiligung zu
decken. Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leistun-
gen oder durch Erhéhung der Beitrage oder durch beide MaRnahmen auszugleichen.
Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Der Jahresabschluss nebst Lagebericht ist unter Einbeziehung der Buchfiihrung
durch eine Wirtschaftspruferin oder einen Wirtschaftsprifer zu prufen.

Teil VII. Verfahren

§34
Rechtsweg und Gebiihren

(1) Die Bescheide des Versorgungswerkes sind im Verwaltungsrechtsweg anfecht-
bar.

(2) Vor einer Verwaltungsgerichtsklage ist das Widerspruchsverfahren durchzufih-
ren. Fir das Widerspruchsverfahren wird eine Verwaltungsgebiihr erhoben.

(3) Das Versorgungswerk kann flr die Bearbeitung und Erfiillung von Aufgaben, auch
nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz, Geblihren erheben, soweit diese nicht
das Mitgliedschaftsverhaltnis selbst betreffen. Das Nahere regelt die Gebiihrenord-
nung.

§35
Informationspflicht des Versorgungswerkes

Das Versorgungswerk hat seine Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte tiber
ihre Rechte und Pflichten allgemein aufzuklaren.

§ 36
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen des Versorgungswerks erfolgen durch Verdffentlichungen im
Mitteilungsblatt der Zahnarztekammer Berlin oder durch Rundschreiben des Versor-
gungswerkes. Entgegenstehende Regelungen des Berliner Heilberufekammergeset-
zes bleiben unberihrt.
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(2) Die Mitglieder der beteiligten Kammern sind durch Veroffentlichungen in den Mit-
teilungsblattern der beteiligten Kammer oder durch Rundschreiben zu informieren.

(3) Das Versorgungswerk kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Absatz 1
des Verwaltungszustellungsgesetzes eine 6ffentliche Zustellung durch 6ffentliche
Bekanntmachung durchfuihren. Das zuzustellende Schriftstlick ist in der Geschéfts-
stelle des Versorgungswerkes unter der Uberschrift ,Offentliche Bekanntmachungen®
auszuhangen. Das Schriftstlick gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage
des Aushangens zwei Wochen verstrichen sind.

§37
Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte sind verpflichtet, dem Versorgungs-
werk diejenigen Auskiinfte zu erteilen, die fur die Feststellung der Mitgliedschaft
sowie von Art und Umfang der Beitragspflicht oder Versorgungsleistungen erforder-
lich sind.

(2) Wohnsitzwechsel und nachtragliche Veranderungen, die flr die Feststellung von
Art und Umfang der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistungen erheblich sind,
sind dem Versorgungswerk unaufgefordert und unverziglich mitzuteilen.

(3) Die Mitglieder haben auf ihre Ersterfassung hinzuwirken, sofern das Versorgungs-
werk ihnen nicht innerhalb von zwei Monaten ab Erwerb der Mitgliedschaft eine Mit-
gliedsnummer zugeteilt hat.

§38
Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

§39
Erfiillungsort, Gerichtsstand

Erfullungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Versorgungswerkes.
Teil VIII. Ubergangsbestimmungen

§ 40
Allgemeines

(1) Die aufgrund der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versor-
gungswerkes gewahrten Befreiungen von der Mitgliedschaft oder Beitragszahlung
gelten unverandert fort, solange die Voraussetzungen, die zur Befreiung gefihrt
haben, weiter vorliegen.

(2) Mitglieder der Zahnarztekammer Berlin und der beteiligten Kammern, die nach
Absatz 1 von der Mitgliedschaft befreit wurden oder ausgenommen sind, kdnnen bis
zum 30. Juni 2008 die Aufnahme als Pflichtmitglied beantragen. Der Antrag kann
nicht mehr zuriickgenommen werden, wenn Uber ihn durch Bescheid entschieden ist.
Eine spatere Antragstellung ist ausgeschlossen.

(3) Mitglieder, die nach § 18 Absatz 3 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden
Satzung des Versorgungswerkes von der Hinterbliebenenversorgung befreit worden
sind, kénnen bis zum 31. Dezember 2008 beantragen, dass die Befreiung ab dem
1. Januar 2008 weiter gelten soll und keine Anspriiche nach §§ 18 bis 21 bestehen.
In diesem Fall besteht Anspruch auf Ledigenzuschlag fir Beitragszeiten ab dem

1. Januar 2008 nach § 16 Absatz 6. Der Antrag kann nicht mehr zuriickgenommen
werden, wenn Uber ihn durch Bescheid entschieden ist.

(4) Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Beitrdge nach § 18 der bis zum

31. Dezember 2007 geltenden Satzung entrichtet haben, kdnnen beantragen, dass
abweichend von § 26 Absatz 1 der bisherige Regelbeitrag als personlicher Regel-
beitrag weiter gilt. Der Antrag kann bis zum 31. Dezember 2008 gestellt werden und
wirkt auf den 1. Januar 2008 zuriick. Der Antrag kann nicht mehr zuriickgenommen
werden, wenn Uber ihn durch Bescheid entschieden ist. Der individuelle Regelbeitrag
nach Satz 1 verandert sich zum 1. Januar jedes Jahres entsprechend der prozentua-
len Veranderung des Regelbeitrages nach § 26 Absatz 1.

§ 41
Leistungsempfangerinnen und Leistungsempfanger

Fur Mitglieder des Versorgungswerkes, die am 31. Dezember 2007 eine Leistung
beziehen, gilt Folgendes:
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1. sie erhalten diese Leistung weiter, solange die Voraussetzungen nach der bis
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung weiter vorliegen;

2. ihnen werden Leistungsverbesserungen nur in H6he von 50 Prozent des Be-
trages gewabhrt, der nach § 33 Absatz 3 zu gewahren ware; dies gilt solange,
bis der unter Anwendung des § 12a Absatz 1 der bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Satzung ermittelte Rentenbetrag bei Ansatz einer vollen Leistungs-
verbesserung seit dem 1. Januar 2003 den Rentenzahlbetrag erreicht;

3. die Witwen- und Witwerrenten aus Beitragen nach § 18 und § 18a der bis
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung betragen abweichend von § 21
Absatz 1 nur 50 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zu-
stand.

§ 42
Mitglieder mit Beitragszeiten bis Dezember 2007

(1) Fur Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Mitglied des Versorgungs-
werkes waren, gelten die folgenden Absatze.

(2) Aus samtlichen fiir Zeiten vor dem 1. Januar 2008 geleisteten Pflichtbeitragen
werden fiir jedes Mitglied die erworbenen monatlichen beitragsfreien Anwartschaften
auf Altersrente nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzungsvorschriften des
Versorgungswerkes ermittelt. Diese Anwartschaften nehmen durch entsprechende
prozentuale Erh6hung auch zuklinftig an Leistungsveranderungen nach § 33 Ab-
satz 3 und 4 der vorliegenden Satzung teil. Eine auf dieser Grundlage ermittelte
Altersrente erhdht sich bei Vorliegen der Voraussetzungen um den Zuschlag nach

§ 18 Absatz 5 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versorgungs-
werkes. Die Anwartschaften nach diesem Absatz sind dem Mitglied durch Bescheid
rechtsverbindlich mitzuteilen. Auf die Berechnung von Renten wegen Berufsunfahig-
keit aus samtlichen fur Zeiten vor dem 1. Januar 2008 geleisteten Pflichtbeitragen
findet § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Anwendung.

(3) Fur die Berechnung einer Hinterbliebenenrente nach dieser Vorschrift ist die nach
Absatz 2 ermittelte Anwartschaft um die Anwartschaft zu vermindern, fir die keine
Hinterbliebenenrentenanspriche nach der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden
Satzung erworben wurden.

(4) Bei der Ermittlung des Durchschnitts der erworbenen Steigerungszahlen fir die
Hochrechnung nach § 16 Absatz 3 Satz 2 sind die Zeiten bis 31. Dezember 2007,
sofern der Anspruchsberechtigte am 31. Dezember 2007 aktives Mitglied des Versor-
gungswerkes war und in den 24 Kalendermonaten vor Eintritt des Versorgungsfalles
monatlich Beitrage entrichtet hat - wobei bei der Ermittlung dieses Zeitraumes § 16
Absatz 4 sinngemal Anwendung findet - wie folgt zu berlicksichtigen: die nach Ab-
satz 2 oder 3 ermittelte Anwartschaft zum 31. Dezember 2007 ohne die Anwartschaft
nach § 43 wird in Steigerungsfaktoren umgerechnet, indem sie durch die am 1. Janu-
ar 2008 gultige Rentenbemessungsgrundlage geteilt, mit 100 multipliziert und mit den
dazugehdorigen Mitgliedschaftsmonaten beriicksichtigt wird.

(5) Fur Mitglieder, die bis zum 31. Dezember 1992 Beitradge an das Versorgungswerk
aus eigener Niederlassung entrichtet haben und vor Vollendung des 67. Lebensjah-
res sterben, gilt fur diese Beitrage:

1. stirbt ein Mitglied vor Beginn der Zahlung der Altersrente oder der Kapitalab-
findung nach Absatz 3, so kdnnen seine Erbinnen oder Erben - sofern sie na-
turliche Personen sind und ihre Erbenstellung nachweisen - einen schriftlichen
Antrag auf Beitragsriickgewahr stellen, sofern das Mitglied zum Zeitpunkt des
Todes das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte; die Beitragsriickgewahr
stellt die Summe aller wahrend der Zugehdrigkeit zum Versorgungswerk bis
31. Dezember 2004 gezahlten Individualbeitrage fir die Alters- und Berufs-
unfahigkeitsrente und fir die Beitragsriickgewahr ohne Zinsen dar; Beitrage
innerhalb eines Zeitraums, in dem das Mitglied wegen seiner Mitgliedschaft im
Versorgungswerk von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden ist,
bleiben hierbei unberiicksichtigt; der Antrag muss innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Tode des Mitglieds beim Versorgungswerk eingegangen sein;
sind mehrere Erbberechtigte vorhanden, so ist der Antrag von allen Erben zu
stellen; die Beitragsriickgewahr erfolgt an den von allen Erben schriftlich zu
benennenden Zahlungsempfanger; mit Auszahlung der Beitragsriickgewahr
erléschen alle Anwartschaften und Rechte dem Versorgungswerk gegentiber;

2. hat das verstorbene Mitglied bereits Berufsunfahigkeitsrente bezogen, so
steht das der Beitragsriickgewahr nicht entgegen; die gezahlten Berufsun-
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fahigkeitsrenten sind jedoch auf den Zahlbetrag der Beitragsriickgewahr an-
zurechnen;

3. ein Anspruch auf Beitragsriickgewahr besteht nicht, wenn zur Zeit des Todes
kein Testament oder Erbvertrag vorliegt und bei gesetzlicher Erbfolge weder
Verwandte noch ein Ehegatte des Mitgliedes vorhanden ist.

(6) Fur Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 das 62. Lebensjahr bereits vollendet
haben und nach diesem Datum in Altersrente gehen, gilt § 41 Nummer 2 entspre-
chend.

(7) Bei Eintritt einer Berufsunfahigkeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und
vor dem Kalenderjahr 2018 fiir Mitglieder, die unter die Regelungen des Absatz 4
fallen, wird die zum 31. Dezember 2007 festgestellte Anwartschaft auf Berufsunfahig-
keitsrente unter Berlicksichtigung des nachfolgenden Abschlages gezahlt, sofern
diese hoher ist als die nach § 16 ermittelte Berufsunfahigkeitsrente. Die nach Satz 1
festgestellte Anwartschaft nimmt erst ab Eintritt der Berufsunfahigkeit an Leistungs-
veranderungen nach § 33 Absatz 3 und 4 teil. Der Abschlag betragt

bei Eintritt der Berufsunfahigkeit im Kalenderjahr 2008 = 2 Prozent
2009 = 4 Prozent
2010= 6 Prozent
2011 = 8 Prozent

2012= 10 Prozent
2013= 12 Prozent
2014 = 14 Prozent
2015= 16 Prozent
2016 = 18 Prozent
2017 = 20 Prozent.

(8) Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2007 heiraten, kénnen fiir Beitrage, die
vor dem 1. Januar 2008 zur Alters- und Berufsunfahigkeitsversorgung entrichtet wur-
den, durch schriftlichen Antrag bewirken, dass diese so aufgeteilt werden, als waren
sie unter dem Geltungsbereich der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung
fur Alters- und Berufsunfahigkeitsrente sowie Hinterbliebenenversorgung entrichtet
worden; der Antrag ist binnen zwolf Monaten nach der EheschlieRung zu stellen; der
Antrag kann nicht mehr zurickgenommen werden, wenn Uber ihn durch Bescheid
entschieden ist; die sich nach Absatz 1 ergebende Anwartschaftsreduzierung ist dem
Mitglied durch Bescheid rechtsverbindlich mitzuteilen.

(9) Im Falle, dass ein Antrag auf Kapitalabfindung zwei Jahre vor Rentenbeginn ge-
stellt wird, wird die aus den bis 31. Dezember 2004 entrichteten Beitragen ermittelte
Altersrente, sofern der Beginn der Rentenzahlung erlebt wird, zu diesem Zeitpunkt
durch eine einmalige Zahlung in H6he des Hundertfachen der sonst aus den Bei-
tragen bis 31. Dezember 2004 entrichteten Beitrdgen nach Absatz 1 zu zahlenden
monatlichen Altersrente abgeldst.

§43
Freiwillige Hoherversorgung

(1) Anspriiche aus Beitragen, die als freiwillige Hoherversorgung nach § 18a der bis
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung entrichtet wurden, bleiben in der unter

Anwendung des § 12a der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung zum

31. Dezember 2007 festgestellten Hohe erhalten. § 41 Nummer 3 gilt entsprechend.

(2) Eine weitere Beitragsentrichtung fir freiwillige H6herversorgung nach dem in Ab-
satz 1 genannten Zeitpunkt ist nicht moglich.

(3) Die Anwartschaften nach Absatz 1 nehmen an Leistungsveranderungen nach
§ 33 Absatz 3 und 4 teil.

Teil IX. Schlussbestimmungen

§44
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Ver6ffentlichung im Amtsblatt fir Berlin in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung des Versorgungswerkes der Zahnarztekammer Berlin in
der Fassung vom 30. November 2019 (veroffentlicht im Amtsblatt fir Berlin, Num-
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mer 13, Ausgabe vom 20. Marz 2020, Seite 1709 ff.) mit der Anderung vom 11. No-
vember 2023 (verdffentlicht im Amtsblatt fur Berlin, Nummer 8, Ausgabe vom
23. Februar 2024, Seite 430 ff.) auBer Kraft.

Anlage 1und 2 auf den Folgeseiten
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Anlage 1

1. Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage betrug fur das Jahr 2008 und fur das fol-
gende Jahr bis zur ersten Festsetzung durch die Vertreterversammlung 1.500,00 EUR.

2. Fur die folgenden Jahre ergeben sich aufgrund der Festsetzungen durch die Vertre-

terversammlung folgende Werte:

Ab 2010:
Ab 2012:
Ab 2015:
Ab 2018:
Ab 2020:
Ab 2021:
Ab 2023:

1.500,00 EUR
1.544,11 EUR
1.620,40 EUR
1.668,04 EUR
1.748,94 EUR
1.783,41 EUR
1.855,64 EUR
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Veroffentlichungen 11

Nach § 22 Absatz 4 in Verbindung mit § 25 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 des Berliner
Heilberufekammergesetzes vom 2. November 2018 (GVBI. S. 622), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.06.2025 (GVBI. S. 241, 242), genehmigt.

Berlin, den 3. Marz 2026
Im Auftrag

Strohsal
Senatsverwaltung fiir Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Ausgefertigt:
Berlin, den 11. Marz 2026

Fir das Versorgungswerk der Zahnarztekammer Berlin K.d.6.R.

Thomas Schieritz Alexander Klutke
Vorsitzender stellvertretender Vorsitzender
des Verwaltungsausschusses des Verwaltungsausschusses

ABI. Nr. 12/20. Marz 2026 4 757



Bezirksamter i

Friedrichshain-Kreuzberg

Einziehung als Griin- und Erholungsanlage
und Widmung von offentlichem StraRenland

Bekanntmachung vom 10. Méarz 2026
SGAIIDS
Telefon: 90298-8049 oder 90298-0, intern 9298-8049

Gemal § 2 des Griinanlagengesetzes (GriinanlG) vom 24. November 1997 (GVBI.
S. 612), das zuletzt durch Artikel 7 Nummer 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025
(GVBI. S. 590, 626) geandert worden ist, wird eine Teilflache des Flurstlicks 1359
der Flur 13 mit 132 m? der Gemarkung Friedrichshain, Lagebezeichnung: Neue
BlumenstraBe, als 6ffentliche Griin- und Erholungsanlage eingezogen und gemafn

§ 4 des Berliner Stralengesetzes vom 13. Juli 1999 (GVBI. S. 380), das zuletzt durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2024 (GVBI. S. 614, 618) geandert wor-
den ist, als 6ffentliches Straflenland gewidmet.

Begriindung

Diese Teilflache ist als befestigter Gehweg mit Strallenbegleitgriin ausgebaut und als
offentliche Griinanlage entbehrlich.

Die Widmung gilt gemaR § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nummer
236) geandert worden ist, einen Tag nach Verdffentlichung des Amtsblattes fir Berlin
als bekannt gegeben.

Die Unterlagen Uber die Einziehung und Widmung kdnnen nach vorheriger telefoni-
scher Absprache bei nachstehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulassig. Er ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirks-
amt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Verkehr, Grinflachen, Ordnung
und Umwelt, StralRen- und Griinflichenamt, Fachbereich Offentlicher Raum, Post-
anschrift: Postfach 35 07 01, 10216 Berlin, Sitz: Zimmer 606, Dienstgebaude
Yorckstral’e 4-11, 10965 Berlin, zu erheben. Bei schriftlicher Einlegung des Wider-
spruches ist die Widerspruchsfrist nur dann gegeben, wenn der Widerspruch inner-
halb dieser Frist eingeht.

@

Quelle: ALKIS Geobasisdaten
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Friedrichshain-Kreuzberg

Einziehung als Griin- und Erholungsanlage
und Widmung von offentlichem StraRenland

Bekanntmachung vom 10. Marz 2026
SGAIID5
Telefon: 90298-8049 oder 90298-0, intern 9298-8049

Gemal § 2 des Griinanlagengesetzes (GriinanlG) vom 24. November 1997 (GVBI.
S. 612), das zuletzt durch Artikel 7 Nummer 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025
(GVBI. S. 590, 626) geandert worden ist, wird das Flurstlick 21 der Flur 14 mit

271 m? der Gemarkung Friedrichshain, Lagebezeichnung: FriedenstraRe,
PalisadenstraBe, als 6ffentliche Griin- und Erholungsanlage eingezogen und gemaf
§ 4 des Berliner StralRengesetzes vom 13. Juli 1999 (GVBI. S. 380), das zuletzt durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2024 (GVBI. S. 614, 618) geéndert wor-
den ist, als 6ffentliches Straenland gewidmet.

Begriindung

Die Flache ist als befestigter Stadtplatz gestaltet und als 6ffentliche Griinanlage
entbehrlich.

Die Widmung gilt gemaR § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VWVTFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nummer
236) geandert worden ist, einen Tag nach Veréffentlichung des Amtsblattes fir Berlin
als bekannt gegeben.

Die Unterlagen Uber die Einziehung und Widmung kdnnen nach vorheriger telefoni-
scher Absprache bei nachstehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulassig. Er ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirks-
amt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Verkehr, Griinflachen, Ordnung
und Umwelt, StraRen- und Griinflichenamt, Fachbereich Offentlicher Raum, Post-
anschrift: Postfach 35 07 01, 10216 Berlin, Sitz: Zimmer 606, Dienstgebaude
Yorckstrale 4-11, 10965 Berlin, zu erheben. Bei schriftlicher Einlegung des Wider-
spruches ist die Widerspruchsfrist nur dann gegeben, wenn der Widerspruch inner-
halb dieser Frist eingeht.

Quelle: ALKIS Geobasisdaten
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Friedrichshain-Kreuzberg

Grundstiicksnummerierungen

Bekanntmachung vom 12. Marz 2026
Verm 104
Telefon: 90298-2214 oder 90298-0, intern 9298-2214

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung fiir Bauen, Planen,
Kooperative Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, hat
fur die nachstehend aufgefiihrten Grundstiicke Grundstiicksnummern festgesetzt,
aufgehoben oder neu zugeordnet:

Straen Grundstiicksnummern Grundstiicksnummern
alt (bisher) neu

Ortsteil Friedrichshain

Eckertstralle 11 9,9A,9B,10, 11,11 A

MihsamstralRe - 48, 50, 52

Holzmarktstralle 25 26

(Flurstick 239, 481)

Matternstralle 13 13A

(Flurstick 568)

Hochste Stralte - 18

Weinstralle 9 9

Ortsteil Kreuzberg

Audre-Lorde-StralRe 85 79

Skalitzer Stralde 107 107

Dudenstralle 2,4,8 2,2A,2B,2C,4,8

Mehringdamm 120, 122, 124, 126, 128 120, 122, 124, 126, 128

Die Nummerierungsunterlagen kénnen beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin, Abteilung fiir Bauen, Planen, Kooperative Stadtentwicklung, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Vermessung, Zimmer 471, YorckstraRe 4-11, 10965 Berlin,
eingesehen werden.

Marzahn-Hellersdorf

Beabsichtigte Einziehung von StraRenland

Bekanntmachung vom 9. Marz 2026
Str 122
Telefon: 90293-7529 oder 90293-0, intern 9293-7529

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung WiF6SGAUmNat, Fach-
bereich Strallen - Str 122 -, hat gemaR § 4 Absatz 1 des Berliner Strallengesetzes
(BerlStrG) vom 13. Juli 1999 (GVBI. S. 380), das zuletzt durch Gesetz vom 11. De-
zember 2024 (GVBI. S. 614, 618) geandert worden ist, die Absicht, die Flache

des Flurstlicks 177, Flur 238, Gemarkung Marzahn, mit der Lagebezeichnung
Wiesenburger Weg riickwirkend zum 1. September 2025 dem o6ffentlichen Verkehr
zu entziehen (siehe Lageplan).

Die Unterlagen zum Einziehungsvorgang kénnen nach vorheriger telefonischer
Vereinbarung bei nachstehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Die Einziehungsabsicht gilt einen Tag nach Erscheinen des Amtsblattes fiir Berlin als
bekannt gegeben.
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Etwaige Bedenken und Gegenvorstellungen kénnen innerhalb eines Monats nach
Veroffentlichung dieser Bekanntmachung beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von
Berlin, StralRen- und Griinflichenamt, Schkopauer Ring 2, 12681 Berlin, vorgebracht
werden.

(siehe Karte auf der Folgeseite - Quelle: ALKIS)
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Marzahn-Hellersdorf

Widmung von StraRenland

Bekanntmachung vom 12. Marz 2026
Str 121
Telefon: 90293-7517 oder 90293-0, intern 9293-7517

Gemal § 3 des Berliner StralBengesetzes (BerlStrG) vom 13. Juli 1999 (GVBI. S.
380), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2024 (GVBI. S.
614, 618) geandert worden ist, gibt das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin,
Abteilung WiF6SGAUmMNat, StralRen und Grunflachen, Fachbereich Stra3en, die
Widmung des Flurstlicks 6188, Flur 175, Gemarkung Marzahn, mit der Lagebezeich-
nung Altentreptower StraBe riickwirkend zum 17. Oktober 2025 als &ffentliches
StralRenland bekannt.

Die Widmung gilt einen Tag nach Erscheinen des Amtsblattes fir Berlin als bekannt
gegeben.

Die Unterlagen Uber die Widmung kénnen nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung bei nachstehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich
oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin,
Stral3en- und Grinflachenamt, 12591 Berlin, erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur dann
gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. Der Wider-
spruch kann schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 oder schriftformer-
setzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und § 9a
Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift bei der oben genannten
Behorde erhoben werden. Eine einfache E-Mail gentigt den gesetzlichen Anforderun-
gen nicht und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Der elektronische Zugang nach
§ 3a Absatz 2 VwV{G beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin ist durch:
Post@ba-mh.berlin.de und Post@ba-mh.berlin.de-mail.de eréffnet.

Mitte

Widerruf einer Teileinziehung von 6ffentlichem Straenland

Bekanntmachung vom 24. Februar 2026
Bau 1115 TE 636/21-Mi
Telefon: 9018-22781 oder 9018-20, intern 918-22781

Das Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Ordnung, Umwelt, Natur, StraRen und
Grunflachen, StralRen- und Grunflachenamt, hat mit Verfigung vom 24. Februar 2026
die Allgemeinverfligung vom 18. Januar 2023 flr die Teileinziehung der Friedrich-
straBe im Ortsteil Mitte im Abschnitt zwischen der nérdlich gelegenen Franzdsischen
StralRe und der sldlich gelegenen Leipziger Strale, veroffentlicht im Amtsblatt fiir
Berlin vom 27. Januar 2023 (ABI. S. 412), gemaf § 49 des Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VWVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. |
S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nummer 236) geéndert worden ist, widerrufen.

Begriindung

Die Planung fir die Neu- und Umgestaltung der Friedrichstral3e haben sich zwi-
schenzeitlich verandert; eine Einschrankung im Nutzerkreis ist fur die Friedrichstralle
nicht mehr vorgesehen. Die aktuell 12,50 Meter breite Fahrbahn soll auf 7,50 Meter
verschlankt werden; gegebenenfalls wird ein Tempolimit von 30 km/h angeordnet.
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Es ist vorgesehen, die Blrgersteige zu verbreitern und dafiir auf Parkflachen zu ver-
zichten. Es soll auRerdem Platz flr zusatzliche Stralenbdume entstehen, aber auch
fur Sitzgelegenheiten etwa vor Cafés. Das mit der Teileinziehung urspriinglich ver-

folgte Ziel der Verschaffung dieses Abschnitts der FriedrichstralRe zu mehr Attraktivi-
tat ist mit diesen Planen obsolet geworden und wird nun mit anderen Mitteln erreicht.

Da auch die bisherige Teileinziehung infolge eingegangener Widerspriiche aus-
gesetzt war, hat auch bis zur konkreten baulichen Umsetzung eine Teileinziehung
keinen Sinn mehr, zumal der aktuelle Status quo bereits seit weit tGiber zwei Jahren
andauert. Insofern ist eine Rickkehr zur Teileinziehung nicht mehr angebracht, ein
etwaiger Vertrauensschutz auf den kurzen Zeitraum der aktiven Umsetzung der hier-
mit aufgehobenen Teileinziehung im Frihjahr 2023 besteht daher nicht.

Der Widerruf gilt am Tag nach Erscheinen im Amtsblatt fir Berlin als bekannt gege-
ben.

Rechtsbehelf

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Ordnung, Umwelt, Natur,
StraRen und Grinflachen, Strallen- und Griinflachenamt, mit Sitz Karl-Marx-

Allee 31, 10178 Berlin, eingelegt werden.

Mitte

Offentliche Zustellung eines Bescheides

Bekanntmachung vom 9. Marz 2026
BUD 3 106 - 01/02/229422
Telefon: 9018-34536 oder 9018-20, intern 918-34536

Durch o6ffentliche Zustellung wird bekannt gegeben, dass das Bezirksamt Mitte von
Berlin, Abteilung Soziales und Burgerdienste, Wohnungsamt, in der unter oben
genanntem Aktenzeichen gefiihrten Wohngeldangelegenheit von Frau Lea Bilke,
geboren am 6. November 1999, WiclefstralRe 44, 10551 Berlin, am 9. Marz 2026 ein
Schreiben erlassen hat.

Das Schreiben liegt im Bezirksamt Mitte von Berlin, Wohnungsamt, Kapweg 3, 13405
Berlin, zur Einsicht und Abholung bereit.

Ein Ubergabetermin kann per E-Mail an: wohngeldstelle@ba-mitte.berlin.de verein-
bart werden.

Das Schreiben gilt zwei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes fiir Berlin als
bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 6ffentliche Zustellung
Fristen in Gang gesetzt werden kénnen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
kdénnen.

Reinickendorf

Ungiiltigkeitserkldrung eines Dienstausweises
Bekanntmachung vom 13. Méarz 2026
PS 23
Telefon: 90294-2299 oder 90294-0, intern 9294-2299
Dienstausweis mit der Nummer 695, ausgestellt auf Frau Jasmine Jouda

Glltigkeit des Dienstausweises: bis 31. Oktober 2030

Funktion der Ausweisinhaberin: Sozialpadagogin
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Beschreibung des Dienstausweises:
gelb, 7,4 x 10,5 cm (Format DIN A7)
Der Dienstausweis wird fir ungultig erklart.

Steglitz-Zehlendorf

Grundstiicksnummerierungen

Bekanntmachung vom 12. Marz 2026
Verm 45
Telefon: 90299-7743 oder 90299-0, intern 9299-7743

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fach-
bereich Vermessung und Kataster, hat aufgrund § 1 beziehungsweise § 5 der Num-
merierungsverordnung (NrVO) vom 9. Dezember 1975 (GVBI. S. 2947), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. September 2023 (GVBI. S. 319, 320) geandert
worden ist, folgende Grundstiicksnummern festgesetzt oder aufgehoben:

Strafen Grundstiicksnummern Grundstiicksnummern
alt (bisher) neu

Ortsteil Lichterfelde

Goerzallee 305 305 A, 305 B, 305 C,

305D, 305 E

MoltkestralRe 41 40 A, 40 B, 41

Ortsteil Wannsee

Am GrofRen Wannsee - 58 E

Braschzeile - 50

Braschzeile - 51

Ortsteil Zehlendorf

Badeweg - 5

Havelchaussee - 15

Havelchaussee - 25

Havelchaussee - 51

Die Nummerierungsplane kdnnen im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin,
Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Vermessung und Kataster, Dienstgebaude
Rathaus Zehlendorf, KirchstralRe 1/3, 14163 Berlin, eingesehen werden.
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Treptow-Kdpenick

Strategisches Konzept
zur Landschafts- und Freiraumentwicklung Treptow-Kopenick

Bekanntmachung vom 10. Marz 2026
Stapl 1, Stapl 14
Telefon: 90297-2344 oder 90297-0, intern 9297-2344

Beschlussfassung des Bezirksamtes und der Bezirksverordnetenversammlung
tiber die Bereichsentwicklungsplanung, Fachplan ,,Griin- und Freiraum“,
Teilplan

Strategisches Konzept zur Landschafts- und Freiraumentwicklung
in Treptow-Kopenick 2025

Die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Kdpenick von Berlin hat das bezirk-
liche strategische Konzept zur Landschafts- und Freiraumentwicklung in Treptow-
Kdpenick - Strategie Griin - Stand Oktober 2025 am 19. Februar 2026 auf der
Grundlage des Bezirksamtsbeschlusses Nummer 769/25 vom 25. November 2025
(Drucksache Nummer: 1X/1192) als fachlichen Teilplan der Bereichsentwicklungs-
planung beschlossen (Beschluss Nummer: 0672/41/26).

Damit ist dieses Konzept fur die bezirkliche Verwaltung und Politik eine wichtige
Entscheidungsgrundlage bei der Steuerung von Freiraumentwicklung und -sicherung
sowie eine Grundlage fiir weiterfiihrende Planungen.

Die Unterlagen stehen im Internet unter folgendem Link zur Verfligung:

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/
stadtentwicklungsamt/stadtplanung/artikel.1485216.php

Das Vorhaben ,Strategie Griin Machbarkeitsstudie® (Projektlaufzeit: 06/2024 bis
12/2025) wurde im Berliner Programm fiir Nachhaltige Entwicklung 2 (BENE 2) gefor-
dert aus Mitteln des Europaischen Fonds flir Regionale Entwicklung und des Landes
Berlin (Forderkennzeichen 2175-B5-G).

Kofinanziert von der Sonotsverwaliung
- Européischen Union e | BERLIN i
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Hauptstadt machen - Das Berliner Karriereportal:
www.berlin.de/karriereportal

Alice Salomon Hochschule Berlin

Bezeichnung: IT-Systemadministratorin/IT-Systemadministrator
(m/wid)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L BHS

Besetzbar ab: schnellstmdglich

Befristung: befristet bis 17. Marz 2028

Kennzahl: 02/2026

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Stunden/Woche

Arbeitsgebiet: Ihre Aufgaben: < Konzeption, Einfliihrung und Weiter-

entwicklung eines zentralen Identitats- und Berechtigungsmanagementsystems
(IDM) als technische Grundlage fir die Einfuhrung eines Dokumentenmanagement-
systems (DMS) an der Hochschule « Analyse und Modellierung von Identitaten,
Rollen und Berechtigungen flr Beschaftigte, Studierende und externe Nutzergruppen
» Anbindung und Integration vorhandener Quellsysteme (zum Beispiel Personalver-
waltung, Studierendenverwaltung, Verzeichnisdienste) an das IDM-System ¢ Pla-
nung und Umsetzung automatisierter Prozesse flr Benutzerlebenszyklen (Anlage,
Anderung, Deaktivierung von Konten und Berechtigungen)  enge Zusammenarbeit
mit Hochschulabteilungen, Datenschutz, Personalvertretung und IT-Sicherheit bei der
Definition von Rollen- und Zugriffskonzepten ¢ technische Unterstitzung der Einfiih-
rung eines DMS, insbesondere im Hinblick auf Authentifizierung, Autorisierung und
Rollenmodelle « Betrieb, Wartung und Dokumentation des IDM-Systems sowie Unter-
stlitzung bei Stérungen und Weiterentwicklungen « Mitwirkung an der Weiterentwick-
lung der IT-Architektur der Hochschule im Bereich Identity & Access Management
(IAM) und Dokumentenmanagement. BIPoC, Menschen mit Migrationsgeschichte
und Antisemitismus-/Rassismuserfahrungen, Frauen, trans-, intergeschlechtliche und
(andere) nicht-binare Personen werden nachdricklich eingeladen sich zu bewerben.
Bewerbungen von Menschen mit Nachweis einer Schwerbehinderung und ihnen
Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt beriicksichtigt.

Bewerbungsfrist: 20. Mérz 2026

Kontaktdaten: Bitte richten Sie Ihre aussagekraftige Bewerbung
unter Angabe der oben genannten Kennzahl
ausschlief3lich per E-Mail an:
personalbuero@ash-berlin.eu
(1 PDF-Dateianhang mit maximal 3 MB mit
folgendem Dateinamen: Name_Kennzahl 02_2026)
Alice Salomon Hochschule Berlin
Bereich Personal
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.ash-berlin.eu/hochschule/job-karriere/
jobangebote/verwaltung-und-technik/
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Alice Salomon Hochschule Berlin

Bezeichnung: IT-Systemadministratorin/IT-Systemadministrator
(m/wi/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L BHS

Besetzbar ab: schnellstmdglich

Befristung: befristet bis 31. Januar 2031

Kennzahl: 03/2026

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit mit 75 % (29,55 Stunden/Woche)

Arbeitsgebiet: Ihre Aufgaben: « Administration und Betrieb von zen-

tralen IT-Diensten (Finanz-, Sachmittel- und Gebaudeverwaltungssysteme, Schlief3-
anlage, Videokonferenzsystem) ¢ First- und Second-Level-Support fir Studierende,
Lehrkrafte und Mitarbeiter/-innen ¢ qualifizierte Stérungsannahme zu Software- und
Hardwareproblemen ¢ Fehler-/Problemanalyse mit nachfolgender Priorisierung,
Lésung oder Weitervermittlung an zustandige Mitarbeiter/-innen « Betreuung der
Medien- und Prasentationstechnik in den Seminarraumen « Betreuung der TK-Anlage
» Mitarbeit im Software- und Lizenzmanagement ¢ Erstellung von Dokumentationen
und Lésungsbearbeitungen zu Standard-Anforderungen

Bewerbungsfrist: 20. Méarz 2026

Kontaktdaten: Bitte richten Sie Ihre aussagekraftige Bewerbung
unter Angabe der oben genannten Kennzahl
ausschlieRlich per E-Mail an:
personalbuero@ash-berlin.eu
(1 PDF-Dateianhang mit maximal 3 MB mit
folgendem Dateinamen: Name_Kennzahl 03_2026)
Alice Salomon Hochschule Berlin
Bereich Personal
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.ash-berlin.eu/hochschule/job-karriere/
jobangebote/verwaltung-und-technik/

Berliner Bader-Betriebe (BBB)

Bezeichnung: Stellvertretende Abteilungsleitung IT (d/w/m)
Besoldungs-/Entgeltgruppe: 13

Besetzbar ab: sofort

Befristung: nein

Kennzahl: ohne

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit und Teilzeit

Arbeitsgebiet: In deiner Rolle als Stellvertretende Abteilungsleitung

unterstitzt Du die Abteilungsleitung IT bei der Gesamtsteuerung der Abteilung mit
besonderem Fokus auf der Weiterentwicklung und Sicherstellung einer modernen,
leistungsfahigen und sicheren IT-Infrastruktur. Zusatzlich Gbernimmst Du die fachli-
che Verantwortung fiir den Betrieb, die Optimierung und Innovation in den Bereichen
Netzwerk, Microsoft 365, Cloud-Integration und der SAP-Basisdienste. Darliber
hinaus verantwortest Du in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung die Gewahr-
leistung eines storungsfreien IT-Betriebes und die Umsetzung von strategischen
Vorgaben. Dabei Gibernimmst du unter anderem folgende Aufgaben: * Du vertrittst
den Abteilungsleiter IT in fachlicher, organisatorischer und administrativer Hinsicht
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und leitest und steuerst fachlich die Teams im Bereich der IT-Infrastruktur. « Du bist
mitverantwortlich fiir die Ressourcenplanung und -steuerung (Personal, Budget,
Projekte) und wirkst an der strategischen Konzeption der IT-Abteilung mit. « Du stellst
den Betrieb und die Weiterentwicklung der gesamten IT-Infrastruktur (Netzwerk,
Server, Cloud, Microsoft 365, Virtualisierung, Speicherlésungen) sicher. « Du planst
und steuerst Infrastrukturprojekte (Modernisierung, Cloud-Migration, Sicherheit) und
betreust die SAP-Basislandschaft gemeinsam mit internen Spezialisten und exter-
nen Dienstleistern. « Du steuerst externe Dienstleister nach SLAs/KPIs und fuhrst
Vertrags- und Leistungsverhandlungen durch.

Bewerbungsfrist: 3. April 2026
Kontaktdaten: www.berlinerbaeder.de
Internetadresse: Ausfihrliche Informationen zur Stellenausschrei-

bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
www.berlinerbaeder.de

Berliner Bader-Betriebe (BBB)

Bezeichnung: Referentin/Referent Nachtragsmanagement
(d/wim)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 10

Besetzbar ab: sofort

Befristung: nein

Kennzahl: ohne

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit und Teilzeit

Arbeitsgebiet: In deiner Rolle als Referent/-in Nachtragsmanage-

ment (d/w/m) erstellst und Uberwachst Du Vorgaben und Prozesse fir ein systema-
tisiert gesteuertes Nachtragsmanagement in Zusammenarbeit mit der Technischen
Entwicklung und dem Technischen Erhalt und bist verantwortlich fiir die Nachverfol-
gung von Gewahrleistungsrechten und die Verfolgung von Mangelhaftungen in Zu-
sammenarbeit mit den Juristen bei den Berliner Bader-Betrieben. Dabei tubernimmst
du unter anderem folgende Aufgaben:  Du entwickelst und liberwachst Prozesse
sowie Vorgaben fir ein strukturiertes Nachtrags- und Gewahrleistungsmanagement
bei unseren Bauvorhaben. * Du erstellst und implementierst standardisierte Strate-
gien fur den Umgang mit Nachtragen und Gewahrleistungsfallen. « Du beratst und
unterstitzt bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, bei der Vergabe von
Planungs- und Bauleistungen sowie bei der Priifung von Bauzeitplanen und Gutach-
ten. « Du begleitest Bauprojekte im praventiven Vertrags- und Nachtragsmanagement
und unterstitzt bei Verhandlungen zu Nachtrdgen und Mehrkostenanzeigen. « Du
analysierst Nachtragsursachen, leitest daraus Anpassungen ab und entwickelst pra-
ventive Mallnahmen fir zukinftige Bauvorhaben.

Bewerbungsfrist: 27. Marz 2026
Kontaktdaten: www.berlinerbaeder.de
Internetadresse: Ausflhrliche Informationen zur Stellenausschrei-

bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
www.berlinerbaeder.de
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Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)

Geschéftseinheit Reinigung

Bezeichnung: (Teil-)Projektleiterin/(Teil-)Projektleiter (w/m/d)
Aufwuchs Griin

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 12 TV6D

Besetzbar ab: sofort

Befristung: befristet im Rahmen einer Abordnung auf zwei Jahre
Kennzahl: 00012875

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: - Sie verantworten die Leitung, Planung und Koordi-

nierung des im Aufgabenbereich durchgefihrten (Teil-)Projektes Aufwuchs Grin
einschliel3lich der strategischen Planung weiterer Aufwuchs-Szenarien. - Sie Uber-
nehmen die fachliche Flihrung der beteiligten Projektmitarbeiter/-innen zur Sicher-
stellung der Umsetzung der Projekte. - Sie ermitteln die neu zu ibernehmenden
Flachen in enger Abstimmung mit den 12 Berliner Bezirken und koordinieren die Ge-
sprache mit der zustéandigen Fachverwaltung Senatsverwaltung fur Mobilitat, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt (Sen MVKU). - Sie sind zustandig fir die strategische
Planung weiterer Aufwuchs Szenarien ,Griin“ fir die Reinigung und tGbernehmen die
Verantwortung fur die Erarbeitung eines berlinweit giltigen Reinigungsstandards fiir
Grunanlagen, Forsten und Spielplatze. - Sie ermitteln den Reinigungsaufwand der
mit den Bezirken festgelegen Flachen unter Beachtung samtlicher BSR-Vorgaben
(Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen, regional Besonderheiten etc.). - Sie koordinie-
ren die BSR- internen Stakeholder im Hinblick auf die Mehrbedarfe.

Bewerbungsfrist: 27. Marz 2026

Kontaktdaten: Bitte senden Sie |hre Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@bsr.de

Internetadresse: Ausflhrliche Informationen zur Stellenausschrei-

bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen und Informationen zum Arbeitgeber
finden Sie unter: https://www.bsr.de/karriere

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bezeichnung: Juristische Fachkraft fiir Recht und Verwaltung
(w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: befristet

Kennzahl: REF1120U

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit (37,5 Stunden/Woche)

Teilzeit ist moglich.

Arbeitsgebiet: Wir sind Chancenbringer/-innen. Wir sind Risikoma-
nager/-innen. Wir sind Problemldser/-innen und Mdéglichmacher/-innen. Kurz gesagt:
Wir kiimmern uns um alles, was mit Recht, Daten und Forderungen zu tun hat. Und
das tun wir nicht im stillen K&dmmerlein, sondern mittendrin. In interdisziplinaren
Teams. Im engen Austausch mit operativen und strategischen Geschaftseinheiten
des Vorstandsressorts ,Vorstandsvorsitz und Systemsteuerung®“. Nah an der Praxis.
Nah an der Stadt. « Du organisierst das Tagesgeschaft, steuerst Termine und Ablaufe
sicher und vorausschauend  Die Erstellung von Prasentationen, Protokollen und
Vorlagen sowie die Einhaltung von Fristen und die Verfolgung offener Aufgaben ge-
horen zu deinen Kernaufgaben « Als kommunikative Schnittstelle sorgst du fiir klare,
strukturierte Informationsfliisse ¢ Du unterstiitzt aktiv Digitalisierungsprojekte und die
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Weiterentwicklung moderner Arbeitsweisen ¢ Die Begleitung von Change-Prozessen
und die Mitgestaltung des Kulturwandels im Fachbereich runden deine Aufgaben ab

Bewerbungsfrist: 20. Méarz 2026

Kontaktdaten: Berliner Verkehrsbetriebe
Holzmarktstrale 15-17, 10179 Berlin
Bewerbung online tber: www.BVG.de/Karriere
Anfragen per E-Mail an: Recruiting@bvg.de

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
www.BVG.de/Karriere

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Hauptsachbearbeitung und stellvertretende
Gruppenleitung im Fachbereich Biirgeramt
(m/wi/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: A 10/9b TV-L (Entgeltordnung TV-L)

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 031-3500-2026

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 40/39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Sie mochten Verantwortung Gbernehmen, Mitarbei-
tende starken und gleichzeitig fiir Burgerinnen und Blirger da sein? Dann gestalten
Sie mit uns den Alltag im Birgeramt! Als stellvertretende Leitung eines Blrgeramts-
standortes in Pankow sind Sie mittendrin: Sie unterstitzen die Standortleitung, geben
fachliche Orientierung im Team und behalten auch in herausfordernden Situationen
den Uberblick. Neben der Anleitung von Mitarbeitenden und Nachwuchskréften
bringen Sie Ihre Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Einzelfalle ein und sorgen
fur einen reibungslosen Ablauf im Publikumsbetrieb. Darliber hinaus wirken Sie

an Projekten und Arbeitsgruppen mit, ibernehmen Verantwortung bei besonderen
Einsatzen und tragen aktiv dazu bei, Service und Organisation im Blrgeramt weiter-
zuentwickeln. Flexibilitat, Dienstleistungsorientierung und Freude an Fiihrung sind
dabei genauso gefragt wie ein sicherer Umgang mit Menschen.

Bewerbungsfrist: 29. Mérz 2026

Kontaktdaten: Bitte bewerben Sie sich online Uber das Berliner
Karriereportal mit dem Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/
Hauptsachbearbeitung-und-stellvertretende-
Gruppenleitung-i-de-j65327.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Gartnerinnen/Gartner (m/w/d)
Besoldungs-/Entgeltgruppe: 5 TV-L

Besetzbar ab: sofort
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Befristung: unbefristet
Kennzahl: DA 025-3810
Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist méglich.)

Arbeitsgebiet: Grunflachen sind lhr Element? Dann werden Sie

Teil unseres Teams! Als Gartner/-in im Garten- und Landschaftsbau gestalten und
pflegen Sie die Griinanlagen, Straen, Spiel- und Sportplatze in Pankow - und
sorgen dafur, dass unsere Stadt lebenswert bleibt. Sie arbeiten eigenverantwortlich,
vielseitig und stets an der frischen Luft. Dabei setzen Sie motorgetriebene Gerate
und Transportfahrzeuge ein und bringen lhr handwerkliches Geschick ebenso ein wie
Ihre Liebe zu Pflanzen.

Bewerbungsfrist: 31. Mérz 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online tiber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=60896

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Hauptsachbearbeitung fiir straBenverkehrs-
rechtliche MaBnahmen (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: A 10/9b TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 218-3800

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Das Arbeitsgebiet umfasst die Bearbeitung stral3en-
verkehrsrechtlicher Vorgange auf Grundlage zahlreicher Rechtsvorschriften, darunter
StVO, VwV-StVO, StVG, RSA 21, BerlStrG, ASOG BIn, VwVfG und weitere relevante
Regelwerke. Zu den Aufgaben gehoéren die Anordnung von dauerhaften und vortber-
gehenden MaRnahmen gemal § 45 StVO sowie die Erteilung von Ausnahmege-
nehmigungen nach § 46 StVO. Die Zusammenarbeit erfolgt dabei mit Stralen-
baulasttragern, Senatsverwaltung fur Mobilitat, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
(SenMVKU), Polizei Berlin und weiteren Stellen. Zudem werden Stellungnahmen
und Widerspruchsbearbeitungen zu Vorgangen der StralRenverkehrsbehorde erstellt
- insbesondere zu dauerhaften Anordnungen, verkehrlichen Ereignissen, Parkraum-
bewirtschaftung und Parkerleichterungen fir Schwerbehinderte. Die Bearbeitung von
Anfragen aus Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Bezirksamt (BA), Ausschis-
sen und von Burger/-innen sowie die Organisation und Durchfiihrung von Ortster-
minen und Besprechungen gehdren ebenso zum Tatigkeitsfeld. Weitere Aufgaben
sind die Erstellung und Prifung von Verkehrszeichenplanen, Kontrolle angeordneter
Mafnahmen, Gebihrenfestsetzung, statistische Auswertungen, Arbeit mit VMS und
MS Office, Praxisanleitung fur Auszubildende sowie Aufgaben im Rahmen der Stell-
vertretung der SBV-Leitung.

Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online Gber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.
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Internetadresse: Ausfihrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=60126

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: FuBverkehrsplanerin/FuBverkehrsplaner (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L Teil Il

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 112-3800

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Sie entwickeln und begleiten MalRnahmen zur For-
derung des Fullverkehrs im Bezirk Pankow. Dazu zahlen die Erstellung von Fuver-
kehrskonzepten, die Bearbeitung komplexer Stralenbauvorhaben mit Schwerpunkt
auf Fullverkehrsanlagen sowie die Aufstellung von Bauplanungs- und Ausschrei-
bungsunterlagen. Sie fihren Verhandlungen mit Baufirmen und externen Partnern
und Ubernehmen die Vorbereitung, Durchfiihrung und Abrechnung von Stralenbau-
malnahmen. Im weiteren Verlauf priifen Sie die Voraussetzungen fir die Vergabe
von Bauleistungen, stimmen sich mit Ver- und Entsorgungsbetrieben, Fachbereichen
und Behdrden ab und sichern die verkehrstechnische Umsetzbarkeit von Mafinah-
men. Vor Ort iberwachen Sie die Baustellen, gleichen Planungs- und Ist-Zustand
ab und leiten erforderliche Anpassungen ein. Darlber hinaus wirken Sie aktiv an der
strategischen Mobilitatsplanung und am Mobilitdtsmanagement des Bezirks mit. Sie
initiieren, koordinieren und begleiten Projekte zur Verbesserung der Aufenthaltsqua-
litdt und Barrierefreiheit und unterstiitzen die Offentlichkeitsarbeit sowie die Arbeit in
politischen Gremien nach den Vorgaben des Berliner Mobilitatsgesetzes.

Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online tiber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=57437

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Fachbauleitungen (m/w/d)
Gruppe Bauunterhaltung & Sonderprogramme

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 002-3306

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)
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Arbeitsgebiet: Im Rahmen der Gbertragenen Aufgaben tGbernehmen
Sie umfassende Bauherrenleistungen sowie die Projektsteuerung fir die lhnen ber-
tragenden Aufgaben. Dies schlief3t sowohl die baufachliche als auch die wirtschaft-
liche Aufsicht inklusive Terminiiberwachung ein. Je nach Projekt obliegt lhnen im
Rahmen der Aufgaben die Mitwirkung oder Verantwortung in den Leistungsphasen
(LP) 1 bis 5 der HOAI, wahrend fiir die Leistungsphasen 6 bis 9 die vollstandige Ver-
antwortung bei der Realisierung von Baumafinahmen mit durchschnittlichen bis tber-
durchschnittlichen Anforderungen getragen wird. Zudem erfolgt die Wahrnehmung
der Belange der Baustellenverordnung (BaustellenVVO). Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in der Klarung von Angelegenheiten des Vertrags- und Vergabewesens sowie

in der Bearbeitung haushaltsrelevanter Themen gemaf} VOL, VOB, HOAI und LHO.
Auch die ordnungsgemafe Archivierung der Bauakten gehort zum Aufgabenbereich.
Dartiber hinaus sind Sie fiir die Koordinierung der Arbeitsablaufe verantwortlich und
hat eine fortlaufende Informationspflicht gegenliber den Vorgesetzten sicherzustellen.

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online tiber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=54282

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Sachbearbeitung fiir Wahlhelfende im stindigen
Wahlamt (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: A 8/9a TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 034-3500-2026

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 40/39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: - Gewinnung, Einsatz- und Qualifizierungsplanung
der Wahl- und Abstimmungshelfenden - Gewinnung von Wahl- und Abstimmungs-
helfenden - Einsatzplanung der Wahlhelfenden in Urnen- und Briefwahllokale
beziehungsweise Abstimmlokale - Sicherung der Arbeitsfahigkeit der Wahl- bezie-
hungsweise Abstimmungsvorstande durch die Mitwirkung bei der Erarbeitung des
Schulungsmaterials - Ansprechperson fiir Beschwerden, Riickmeldungen, Feedback
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bei Zuwiderhandlungen gegen Bundes-
oder Landeswahlgesetze, Abstimmungsgesetz

Bewerbungsfrist: 12. April 2026

Kontaktdaten: Bitte bewerben Sie sich online liber das Berliner
Karriereportal mit dem Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfihrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/
Sachbearbeitung-fuer-Wahlhelfende-im-staendi-
gen-Wahlamt-mw-de-j65179.html
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Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Technische Sachbearbeitung im Hoch- und
Sonderbau (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 309-4201-2025

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: - Sie bearbeiten unter anderem Genehmigungen,
Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen sowie Bautechnische Nachweise in der
Bau- und Wohnungsaufsicht. - Sie filhren Bautiberwachungen, Bauzustandsbesich-
tigungen, Brandsicherheitsschauen, Betriebsliberwachungen von schwierigen und
besonders schwierigen Bauvorhaben durch. - Die Gefahrenabwehr und Ordnungs-
aufgaben gehdren ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet. - Sie erstellen Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen und gewahren Amtshilfe/bauaufsichtliche Bewertung von
Vorhaben fiir andere Behdérden

Bewerbungsfrist: 29. Méarz 2026

Kontaktdaten: Bitte bewerben Sie sich online Uber das Berliner
Karriereportal mit dem Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/Tech-
nische-Sachbearbeitung-im-Hoch-und-Sonder-
bau-mwd-de-j65040.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Sachbearbeitung fiir Projektsteuerung von
StraBenbauvorhaben (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L Teil Il

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 006-3800

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Ihr Aufgabenbereich umfasst die ganzheitliche Pla-
nung, Steuerung und Koordination von Stralenbauvorhaben. Dazu gehdren die
Projektentwicklung, strategische Planung sowie die Grundlagenermittlung. Sie
bereiten selbststandig Vergaben von Planungsleistungen vor und ibernehmen die
Vertragspriifung nach HOAIL. Im Rahmen der Projektsteuerung verantworten Sie

die Beauftragung und Steuerung externer Blros, insbesondere bei I-Planungen,
GRW-Foérderungen, Sonderprogrammen und Drittmafnahmen. Zu Ihren Kernaufga-
ben zahlen die Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphase [LPH] 1
bis 4 HOAI), die Ausfihrungsplanung sowie die Vorbereitung und Mitwirkung bei
Vergaben (LPH 5 bis 7 HOAI). Sie erstellen Bau- und Verdingungsunterlagen, koor-
dinieren Leitungsverwaltungen und Bedarfstrager, stimmen Grunderwerbsplane ab
und fhren Verhandlungen mit Eigentiimern. Darlber hinaus tibernehmen Sie Schrift-
verkehr, Offentlichkeitsarbeit, Rechnungspriifung, Stellungnahmen zu Bau- und
Grundstiicksangelegenheiten sowie die Teilnahme an Abstimmungsterminen. Auch
Sonderaufgaben runden lhr vielseitiges Tatigkeitsfeld ab.
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Bewerbungsfrist: 31. Dezember 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie lhre Bewerbung online tGber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausflhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=54298

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Leitung der Spielplatzkontrolle/
Gartnermeisterin/Gartnermeister (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9a TV-L (Bewertungsvermutung)

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 003-3810

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Sie kdnnen: - Reparaturen im handwerklichen
Bereich fachlich beurteilen - sich vorstellen, Ausschreibungen oder fachliche Zuar-
beiten dazu vorzubereiten und bis zur Abnahme fachlich zu begleiten - verschiedene
Arbeitsablaufe aufeinander abstimmen, steuern und sichern - eigene Vorschlage zu
Problemldsungen erarbeiten und einbringen

Bewerbungsfrist: 31. Mérz 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online Gber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=54285

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Fachbauleiterinnen/Fachbauleiter (m/w/d)
Heizungs-, Liiftungs- und Sanitartechnik

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: DA 001-3306

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Teilzeit ist moglich.)

Arbeitsgebiet: Warum Sie bei uns richtig sind: Bei uns ibernehmen
Sie nicht nur Projekte - Sie gestalten aktiv die technische Zukunft 6ffentlicher
Gebaude. Sie begleiten vielfaltige Bau- und Modernisierungsvorhaben mit gesell-
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schaftlicher Bedeutung und tragen zur Umsetzung energieeffizienter sowie nachhal-
tiger Gebaudetechnik bei. Als Bauherrenvertretung steuern Sie Projekte im Bereich
der technischen Gebaudeausrustung, tberwachen Termine und koordinieren alle
Projektbeteiligten. Sie wirken an den Leistungsphasen 1 bis 5 HOAI mit und ver-
antworten eigenstandig die Umsetzung der Bauvorhaben in den Leistungsphasen

6 bis 9. Zudem bearbeiten Sie Havarie- und Stérungsmeldungen aus bezirklichen
Liegenschaften, klaren vergabe- und vertragsrechtliche Fragestellungen und sorgen
fur strukturierte Projektablaufe. Freuen Sie sich auf verantwortungsvolle Aufgaben
mit Gestaltungsspielraum, interdisziplindre Zusammenarbeit und die Méglichkeit, lhre
fachliche Expertise von der Planung bis zur Realisierung einzubringen. Sie verbin-
den technische Losungen mit wirtschaftlichem Denken und leisten einen sichtbaren
Beitrag zu einer funktionierenden offentlichen Infrastruktur.

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2026

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online Gber das
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu
auf den Button ,Jetzt bewerben®.

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/stellenan-
gebot.html?yid=54275

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Bezeichnung: Mitarbeit Geschéftszimmer fiir die Amtsleitung
und die Fachbereichsleitungen (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 6

Besetzbar ab: 1. April 2026

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 2026-078-64734
Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden

(Eine Teilzeitbeschaftigung ist mdglich.)

Arbeitsgebiet: Ilhre Aufgaben sind unter anderem folgende:

- Sekretariatsaufgaben, insbesondere die selbststandige Organisation des Vorzim-
mers der Amtsleitung des SGA und der Fachbereichsleitungen, - Entgegennahme
der Eingangspost und deren Bearbeitung mit Zuordnung in die Zustandigkeitsberei-
che und telefonische Erstbearbeitung sowie Weiterleitung, - Selbstéandiges Fihren
der Wiedervorlage von diversen Vorgédngen und Rucksprachen im Rahmen der Un-
terstltzung der vielfaltigen Aufgaben der Amts- und Fachbereichsleitung, - Selbstan-
diges Ablageverfahren von Geschéaftsvorgangen im Bereich des Amtsleiters - Erstel-
len, Vervielfaltigen und Verteilen diverser Formulare zur Blroorganisation, - interne
und externe Informationsaufnahme und Weitergabe telefonisch sowie mittels E-Mail
fiir die Amts- und Fachbereichsleitungen, - Bedienen und Uberwachen von Geréten
und Maschinen zur Blroorganisation einschlief3lich deren Verbrauchsmaterialien und
Bestellung, - Unterstiitzung, Durchfiihrung und Planung bei internen und externen
Veranstaltungen des SGA. Weitere Informationen finden Sie im Anforderungsprofil,
welches Bestandteil der Stellenausschreibung ist und fiir die Dauer dieser Veroffent-
lichung im beigefligten PDF unter ,weitere Informationen” eingesehen werden kann.
Es gibt detailliert wieder, welche fachlichen und aulRerfachlichen Kompetenzen

die Stelle erfordert und ist auRerdem Grundlage fir die Auswahlentscheidung. Es
konnen sich auch Auszubildende des Landes Berlin bewerben, die einen der oben
genannten Ausbildungsabschliisse anstreben und bis zum 31. August 2026 ihre
Ausbildung erfolgreich beenden werden. Wir schatzen und férdern die Vielfalt und
Chancengleichheit und heiRen daher Bewerbungen unabhangig von Geschlecht,
Lebensalter, Behinderungen, dem ethnischen Hintergrund, der Religion und Weltan-
schauung oder der sexuellen Orientierung willkommen. Insbesondere Bewerbungen
von Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte sind
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ausdricklich erwiinscht. Bei gleichwertiger Qualifikation werden schwerbehinderte
und diesen gleichgestellten Menschen bevorzugt eingestellt sowie Menschen mit
Migrationshintergrund in besonderem Male beriicksichtigt.

Bewerbungsfrist: 27. Mérz 2026

Kontaktdaten: Auskiinfte:
Fachabteilung: Telefon: 90294-3003/2268
Personalmanagement: Telefon: 90294-2109
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Eichborndamm 215, 13437 Berlin

Internetadresse: Ausfuhrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter:
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/
mitarbeit-geschaeftszimmer-fuer-die-amtsleitung-
und-die-fa-de-j64734.html

Technische Universitat Berlin

Bezeichnung: Bibliotheksreferendarin/Bibliotheksreferendar
(d/m/w) - Beamtin/Beamter auf Widerruf

Besoldungs-/Entgeltgruppe: A 13

Besetzbar ab: 1. Oktober 2026

Befristung: befristet

Kennzahl: UB-91/26

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit, Teilzeit ist gegebenenfalls maglich.
Arbeitsgebiet: Ihre Aufgaben: Wir suchen Ingenieurinnen/Inge-

nieure, Naturwissenschaftler/-innen, Mathematiker/-innen, Informatiker/-innen und
Architekt/-innen (d/m/w). Sie haben einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss in
einem MINT-Fach oder in Architektur und haben Freude an Managementaufgaben?
Sie mdchten lhre Fuhrungsqualitdten ausbauen? Sie haben zukunftsorientierte Ideen
und mochten damit aktiv das Bibliothekswesen voranbringen? Dann sind Sie bei uns
genau richtig. Das Bibliotheksreferendariat bereitet auf den hdheren Dienst an wis-
senschaftlichen Bibliotheken vor und qualifiziert so fiir den Beruf der Wissenschatftli-
chen Bibliothekar/-innen. Die Spanne der Tatigkeiten in diesem Berufsfeld reicht von
Literaturerwerbung und -erschlieBung sowie Vermittlung von Informationskompetenz
Uber forschungsnahe Dienste (Open Access/Open Science, Forschungsdaten-
management) bis hin zu Leitungs- und Managementaufgaben. Zur Wahrung der
Chancengleichheit zwischen Frauen und Mannern sind Bewerbungen von Frauen mit
der jeweiligen Qualifikation ausdriicklich erwiinscht. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt beriicksichtigt. Die Technische Universitat Berlin (TU
Berlin) schatzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleich-
heit. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitaten und mit Migrationshintergrund
sind herzlich willkommen.

Bewerbungsfrist: 10. April 2026

Kontaktdaten: Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der
Kennzahl mit den tblichen Unterlagen (zusam-
mengefasst in einem einzigen PDF-Dokument mit
maximal 5 MB) per E-Mail an Herrn Juhr unter:
bewerbungsverfahren@ub.tu-berlin.de
Den vollstandigen Ausschreibungstext finden Sie
hier: https://www.jobs.tu-berlin.de/stellenausschrei-

bungen/201802
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Internetadresse: Ausfihrliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der
Anforderungen, finden Sie unter: https://www.jobs.
tu-berlin.de/stellenausschreibungen/201802
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Gerichte i

AusschlieRungsbeschlisse

Amtsgericht Schéneberg

Aktenzeichen 76 1l 22/25

Der Glaubiger der im Grundbuch des Amtsgerichts Schéneberg, Gemarkung
Zehlendorf, Blatt 1841, in Abteilung Ill Nummer 10 zugunsten Beamtenheimstatten-
werk, GemeinnUtzige Bausparkasse fiir den 6ffentlichen Dienst, Gesellschaft mit
beschrankter Haftung in Hameln eingetragenen Grundschuld zu 115 500 DM wird mit
seinen Rechten ausgeschlossen.

Amtsgericht Schéneberg

Aktenzeichen 76 1l 26/25

Der Grundschuldbrief iber die im Grundbuch des Amtsgerichts Schéneberg, Gemar-
kung Lichterfelde, Blatt 19570, in Abteilung Ill Nummer 8 zugunsten der Bauspar-
kasse Schwabisch Hall Aktiengesellschaft in Schwabisch Hall eingetragene Grund-
schuld zu 90 000 DM wird fur kraftlos erklart.
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Glaubigeraufrufe

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
Deutsches Institut fiir Gesundheitsrecht (DIGR) (Aktenzeichen VR 25564 B) ist
aufgeldst. Glaubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Anspriiche anzu-
melden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
Eltern-Initiativ-Kindertagesstatte Regenbogen e.V. (Aktenzeichen VR 5990 B)
ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18. November 2025 aufgeldst.
Glaubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Anspriiche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
Guten Tag Kinder e.V. (Aktenzeichen VR 10251 B) ist durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom 15. Dezember 2025 zum 1. Januar 2026 aufgeldst. Glaubi-
ger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Anspriiche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
Lebenslust Prenzlauer Berg e.V. (Aktenzeichen VR 27366 B) ist durch Beschluss
der Mitgliederversammlung vom 17. April 2025 aufgeldst. Glaubiger/-innen des Ver-
eins werden aufgefordert, ihre Anspriiche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
PURE HEART DEUTSCHLAND e. V. (Aktenzeichen VR 24527 B) ist durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung vom 3. Oktober 2025 zum 31. Dezember 2025
aufgeldst. Glaubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Anspriiche anzu-
melden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein
Welcome Mamas e. V. (Aktenzeichen VR 36374 B), Sitz in c/o Red Tape, Berliner
StralRe 69, 13189 Berlin, ist aufgeldst und befindet sich in Liquidation (i.L.). Die Glau-
biger/-innen des Vereins werden hiermit aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden.
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Landesverwaltungsamt Berlin - LS 2 -, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

ABI. Nr. 12/20. Marz 2026 % 784



	Inhalt
	Veröffentlichungen
	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
	Amtsgericht Pankow
	Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)
	Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)
	Polizei Berlin
	Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin

	Bezirksämter
	Friedrichshain-Kreuzberg
	Friedrichshain-Kreuzberg
	Friedrichshain-Kreuzberg
	Marzahn-Hellersdorf
	Marzahn-Hellersdorf
	Mitte
	Mitte
	Reinickendorf
	Steglitz-Zehlendorf
	Treptow-Köpenick

	Stellenausschreibungen
	Alice Salomon Hochschule Berlin
	Alice Salomon Hochschule Berlin
	Berliner Bäder-Betriebe (BBB)
	Berliner Bäder-Betriebe (BBB)
	Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
	Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Pankow von Berlin
	Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
	Technische Universität Berlin

	Gerichte
	Nicht amtlicher Teil



